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- Empfehlung wirtschoftl. Geschöfte
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verflechtung
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Hoftung des Rechtsonwohes/Hoftung des Berufungsonwoltes

für von ihm unlerzeichneten Schriftsotz

Auch ein Rechtsonwolt, der eine von einem onderen Anwolt gefertigte Rechts-

mittelbegründungsschrift nur flüchtig liest, sie ober ohne ieden Zusotz unter-
zeichnet, übernimmt domit in der Regel die volle Verontwortung für ihren lnholt
(im Anschiuß on Senotsbeschluß BGHZ97,25l und BGH NJW 1989,3941.
(BGH Urt.v. 13.7.1989 - Vll ZR 223/BBl

Hoftung des Rechtsonwohes, Pflichten des Verkehrsonwoltes und
des Prozeßonwoltes

l. lsteinRechisonwoltbeouftrogt,einenTeilbetrogeinerGesomtforderungein-
zuklogen, so muß er grundsötzlich die Veriöhrung der Restforderung beoch-
ten und den Mondonten insoweit beroten.

2. lst ein Verkehrsonwolt eingescholtet, obliegt die Berotungspflicht grundsötz-
lich diesem und nicht dem Prozeßbevollmöchiigten. Dies gilt iedenfolls für
den Teilonsoruch, der nicht Gegenstond der Kloge ist.

3. Der ols Prozeßbevollmöchtigte tötige Rechtsonwolt dorf dorouf vertrouen,
doß der ols Verkehrsonwolt tötige Rechtsbeistond hinlonglich sochkundig
und zur Berotung der Porlei in der Loge ist. Außert dieser gegenüber dem
Prozeßbevollmöchtigten zurVeriöhrung eine unzutreffende Rechtsonsicht, ist

der Prozeßbevollmöchtigte grundsötzlich nicht verpflichtet, diese zu über-
prüfen.

(OLG Düsseldorf Urt.v. 6.l0.l9BB - B U lB8/82 VersR i989, 850)

Begründung einer Nichtzulossungsbeschwerde

I . Folls Divergenz gerügtwird, muß der Beschwerdeführer dortun, doß die Vor-
instonz ihrer Entscheidung einen {obstrokten} Rechtssotz zugrundegelegt
hot, der mit dem obstrokten Rechtssotz in einer Entscheidung des Revisions-

gerichts nicht übereinstimmt. ln der Beschwerdebegründung müssen die ein-

onder gegenübergestellten obstrokten Rechtssötze so genou bezeichnet
werden, doß eine Abweichung erkennbor wird.

2. Für die Dorlegung der grundsötzlichen Bedeutung reicht die blo0e Behoup-
tung, die Streitsoche hobe eine solche Bedeutung, nicht ous; vielmehr muß

der Beschwerdeführer konkretouf die Rechtsfroge und ihre Bedeutung fürdie
Allgemein heit eingehen.

(BFH Beschl.v.125.19B7 - Vll B 63/87, BFH NV 1988,38)
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Stichwort- und Entscheidu n gsverzeichnis
(Heft l-3,,19901
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Agenturgeschöft

Allgemeine Versicherun gsbedingungen

- AGB-Gesetz, $3 und $5

- Empfehlung wifschoftl. Geschöfte,
C4 ZT. 4 AVB

,Anderkonto

- des Notors
- Verfügung über Gelder

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Absch luß
: Verdienstbescheinig ung

Belehrungspf licht d. StB/WplRA
- fehlende Belehrungsbedurltig keit

:Aufklörung d. FA

- Ende d. -
: Berotung über Firmenumsirukturierung
: Verfohren zur Anrechnung itolienischer

Körperschoftsteuer

Beweislost

- f. Fehlberotung

- Rückgobe von Mondontenunterlogen
- Schoden
: bei rechtmößigem Alternotiwerholten

Berufsverbot

Dritthoftung

- stillschweigender Auskunftsvertrog
: Verdienstbescheinig ung

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritier
: Auftrog zur Bilonzerstellung
: Bewerfungsgutochten
: Bonitöisprüfung
: Dorlegung f. Schoden
: Mitwirkung b. Gesellschoftsgründung

Fristenkontrolle

- Fristenkontrollbuch
: Telefox

- Rechtsmitfelouftrog on Kollegen

- Rückfroge bei Mondonten
- Telefox/Telebrief
: Fristenkontrollbuch
: Proze0vollmocht

Kennlnis des Steuerrechls

- intern. Rechtsregeln

Miverschulden
- Prüfung der Bilonz

- Prü{ung d. Steuererklörung

Nichtzulossun gsbeschwerde

- Begründung d. -
Notor
- Anderkonto
: Rechtsweg {. Schodensersotzonspruch

Pferdepensionsbetrieb

Prospekthoftung

- ohne Nomensnennung in Prospekt

- d. Treuhönders

- Vertrouensschoden

Provisionsgeschöfte

- GebÜhr f. Anlogeberotung
- Herousgobepflicht
- Zohlung on Strohmonn

Rechtsonwolt

- Vero niwortungsbereiche f. Fristwoh rung
: Mitwirkung eines Anwolts

- Verkehrs-/Prozeßonwolt

Rechtsberotung

- d.wp
: Ausorbeitung eines Gesellschoftsvedroges

Schoden

- unvermeidbore Steuerzohlung

Steuerberotungsgesetz

- s5z
: Zohlung d. Versicherungsprömie

- 967
: Nichtzohlung d. Versicherungsprömie

Steuergestoltungsberotun g

- Agenturgeschöft

- Umwondlung
- Veröußerungsgewinn
: Gesellschoftsonteil u. Betriebsgrundstück

Steuerhinterziehung

- Berufspflichtverletzung

- unvollstöndige Rechnung, g14 I USIG

- Steuererklörung des StB

Telefox/Telebrief

- Fristenkontrollbuch

- Ubersendung der Prozeßvollmocht

Treuhönder

- Meh rwertsteueroption
- Prospektongoben,

zugesicherte Eigenschoften
* Schodenersolz, negotives lnteresse

- Uberwochung Dritter
: Gestoltung d. Zwischen- und Endmiet-

verhö ltnisses

Unternehmensbeteiligung

- Geschöftswertermittlung d. Stb
: Bonitötsprüfung d. Stb

- Hoftung f. Altverbindlichkeiten,
$ 25 Abs. 2, $ 28 Abs. 2 HGB

Veriöhrung (S68 StBerG, $5lo WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriö h ru n gsvorsch rift Seku ndö ro nsp ruch
: Ende der Belehrungspflicht

- Auflösung d. Stb-Vertroges
: schuldhofte Verletzung d. -

- Veriöhrungsbeginn
: Beslo ndskrofi d. Steuerbescheides
: Folgeschöden
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Hoftung des Notors
- Vei'fügung über Anderkonto-Gelder

- Rechisweg des Mondonien
(BGH Urt.v. 14.12.1989 - lX ZR ll9l88)

90,32,50
90,32,50 Leitsotz (d.Verf.l'

Ein Notor, derein Anderkonto entgegen Treuhondouflogen erschöpft hot,

konn nur vor den Gerichten der ordentlichen streitigen Gerichtsborkeit

ous dem Gesichtspunkt der Amtspflichverletzung ouf Ersotz der zv

Unrecht ousgefolgten Betröge in Anspruch genommen werden. Ein Ver-

fohren noch g 15 Abs. I Sotz 2 BNotO ist insoweit nicht zulössig.

Aus den Gründen:

$ 15 Abs. lSotz2BNotO eröffnetden dortvorgesehenen Beschwerdeweg

ouch donn, wenn der Notor im Rohmen von Amtstötigkeiten im Sinn von

$$ 23, 24 BNotO bestimmte Hondlungen velweigefl so doß gemöß $ 15

Abs. I Sotz 3 BNotO dem Verfohren derfreiwilligen Gerichtsborkeit ouch

Streitig keiten ü ber Noto r-An derkonten-Abrech n u n gen zugewiesen si nd
(BGHZ 76,9,]3-15, OLG Homm O1G21984,387,392;OLG Köln DNotZ
1989,257 ft.

lm Streitfoll steht indessen die Amtsverweigerung eines Notors nicht in

Rede. Dos Anderkonto weist unstreitig kein Guthoben mehr ouf und ist ouf-

gelöst. Demzufolge begehrt der Klöger von dem Beklogten nicht Aus-

zohlung ous dem Anderkonto, sondern Schodenersota weil er seine

Forderungen zu Unrecht nichtous dem Anderkonto bedient, sondern des-

sen Guthoben nochrongigen Dritten und einem eigenen KontozugefÜhrt

hobe. Domit mocht der Klöger Ansprüche ous Amtspflichtuerletzung des

Beklogten geltend, die gemöß $ 19 Abs. 3 BNotO den Londgerichten ols

Gerichten der ordentlichen streitigen Gerichtsborkeit zugewiesen sind.

Dies ist in der Rechtsprechung bislong nicht zweifelhoft gewesen (BGH,

Urt.v.2l.12.1959 - lllZRlB0/59,VersR1960 ,384,386f i Urt.v.20.12.1962-lll
ZR 20 5 / 61,Y ers R I 963, 3 3 9, 340; U rt. v. I 9. 3.19 87 - lXZRl66 / B6,W M19 87,

589, H. Arndt, BNotO 2. Avfl. $ 23 Anm. ll l). Der onderen Auffossung des

Berufungsgerichts (vgl. bereits OLG Düsseldorf DNotZ1987,562li563 f) ist

nicht zu folgen.

Auch wenn es sich beiderVerwohrung von Geld ouf Notaronderkonten
nicht um ein (öffentlich-rechtliches) Vewohrungsverhöltnis (vgl. $$688 ff

BGBI hondeli und die ouf dos Anderkonto eingezohlten (übewiesenenl

90, r8
90, l8
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Gelder in dos,,Eigentum" des Notors übergehen (BGHZ 76,9,12f;vgl.
ouch BGHZ11,37, 43; 34,349,354, BGH, Beschl.v. 27.4.1989 - lll ZR

42/BB, BGHR Verwoltungsrecht, Allgemeine Grundsötze - Verwohrung
41, bleiben die Gelder für den Noto r doch,,ftemd" ;sie sind - do er sie treu-

hönderisch halt - nur rechtlich, nichtwirtschoftlich seinem Vermögen zuzu-

ordnen (vgl. BGHZ 76,9,13; Conoris, Bonkvertrogsrecht3. Aufl. Rdn.22?
der von einer ,,teilweisen 'Verdinglichung' der Rechtsstellung des Treu-

gebers" sprichf Houg, Anm. in DNotZ 1987,564,566; Seybold/Hornig,
BNotO 5. Aufl. $23 Rdn.9, 1l; Stoudinger/Hopt/Mülbert, BGB 12. Aufl.

Vorbem. zu 95607 ff Rdn. 195). Die treuhönderische Bindung und die zu

ihrer Aufrechterholtung dienende Sonderung des Treuhondvermögens

von dem übrigen Vermögen des Notors bewirkt, doß sich die ous 523
BNotO in Verbindung mit den Treuhondobreden ergebende Auszoh-

lungsverpflichtung entgegen der Auffossung des Berufungsgerichts ouf
den Bestond desAnderkontos beschrönkt.lstdos Konto -wie hier- durch

Auszohlung erschöpft und goroufgelöst, so besteht keine Amtspflicht des

Notors gemöß $23 BNotO mehr; Zohlungen ous dem Anderkonto zu

leisten, ouch wenn er Gelderzu Unrecht nicht on den (vorrongig) Berechtig-

ten, sondem onderweitig ousgezohlt hqt. Der lnhober eines Anderkonios
ist nicht - wie dos Berufungsgericht unter Hinweis ouf $ 200 BGB zu mei-

nen scheint -.,^,,ie ein Dcrlehensnehmer cnzusehen, dessen Schuld grund-

söizlich erst mit der Rückzohlung des Dorlehensbetroges on den Dor-

lehensgeber erlischt. Vielmehr bestehi eine Amtspflicht des Notors zur
Auszohlung on den Berechtigten - ohnlich wie bei einer beschrönkten

Gottungsschuld - nur solonge, wie Gelder ouf dem Anderkonto zu die-
sem Zweckvorhonden sind. lstdies - ouswelchen Gründen ouch immer-
nicht mehr der Foll, erlischt diese Pflicht. Für eine solche Amtstöiigkeit des

Notors und domit für ein Verfohren noch $]5 Abs. I BNotO bleibt kein

Roum. Er konn insoweii nur noch ous Amtspflichverletzung, möglicher-
weise ouch - wos hier einer Vertiefung nicht bedorf - ous onderen
moteriell-rechtlichen Gesichispunkten, im Verfohren der ordenilichen
sireitigen Gerichtsborkeit in Ahspruch genommen werden (vgl. KG

DNotZ 1987, 566, 567; lloug ooO; ders., Die Amishoftung des Notors
]989 Rdn.l0l.

Gl Hinweis

Körperschoftsteuererklörungen und den ergongenen Körperschoft-

steuerbescheiden, die erst den Schoden der Klögerin und domit ihre

Hoftung begründeten.

Somit beruhie die Veriöhrung des Primöronspruchs nicht ouf einer schuld-

hoften Verletzung der Pflicht der Beklogfen zum Hinweis ouf deren

Hoftung wegen der unterlossenen Aufklarung über die Anrechenborkeit

der ito I ien ischen Körperschoftsieuer. Die den Pri m ö ro nspruch o uslösen de

Pflichverletzung begründet nömlich nicht gleichzeitig den Sekundör-

onspruch. Vielmehr setzt dieser einen neuen (nochtröglichen) Pflicht-

versto0 vorous, den die Beklogte hier mongels Kenntnis der vom Steuer-

beroter C. o bg egebenen Körperschoftsteuererklö ru n gen f ü r d ie J o h re o b

1977 nicht begongen hot.

ln 5. neubeorbeiteter und erweiterter Aufloge ist dos Buch von Tillmonn,

Der Geschöftsführervertrog der GmbH und GmbH & Co., erschienen.

Dos Buch zeichnei sich durch eine umfossende lnformotion über die

Rechte und Pflichten eines GmbH-Geschöftsführers ous. Dorüber hinous

werden An reg u n gen zu r sin nvol len zivi l-, steuer- u nd sozio lversicheru n gs-

rechtlichen Gestoltung des Geschoftsführervertroges gegeben. Die

durch dos Bilonzrichtlinien-Gesetz und neue Rechtsprechung oufge-

worfenen Frogen sind in der Neuoufloge proxisnoh dorgelegi worden.

Dies gilt insbesondere für die Dorstellung der Rechtsprechung zum Wett-
bewerbsverbot des Gesel lschofter-Geschöftsfü h rers. Wer Gm bH's u nd

deren Geschoftsführer beröt, findet in diesem Buch wertvolle proktische

Anregungen und Hilfen.
(Heft I der Schriftenreihe ,,Centrole-Texte" Verlog Dr. Otto Schmidt KG,

Köln,l9B9,l92 Seiten, DM 54,-)
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U mstru kturieru ngskonzepts eine ein heitliche Veriö h ru ng o ller o us dieser
Pf I ichtwid rig keit der Beklo gten resu ltieren den Scho denersotzo nsprüche
der Klögerin in Louf. Die in zeitlichen Abstönden entstondenen Teil-

schöden, d. h. die durch die Körperschoftsteuerbescheide fur die Johre
ab 1977 [eweils festgesetzten steuerl ichen Meh rbelostu n gen der Klö g eri n

woren nömlich von Anfong on voroussehbor, und zwor ols notwendige
Folge der einzigen Pflichtverletzung der Beklogten; sie beruhten nicht
ouf [eweils weiteren PflichtverstöfJen. Solonge die Klögerin bzw. deren
Steuerberoter d ie An rechen bo rkeit der ito I ien ischen Körperschoftsteuer
nicht konnte, mußten zwongslöu{ig die Körperschoftsteuerbescheide
fur die Johre ab 1977 mit steuerlichen Mehrbelosiungen ergehen.
Diese Mehrbelostungen sind doher ols bloße Bestondteile eines Gesomt-
schodens onzusehen, dessen erster Teilschoden die Veriöhrungsfrist in

Louf setzte (vgl. BGH NJW 73,2285/6, NJW 79,264/5r NJW BZ

1887.; Gehre, o.o.O., S68 Rdnr. 11; Polondt-Heinrichs, o.o.O., $l9B
Anm. 2 b).

Somit ist der Schodenersotzonspruch der Klögerin wegen der Unter-
lossung des Hinweises ouf die Anrechenborkeit der itolienischen
Körperschoftsteuer durch die Beklogte (sogenonnter Primöronspruch)
veriöhrt.

Die Klögerin konn gegen die Beklogte keinen sogenonnten Sekundör-
onspruch geltend mochen, dessen Grundsötze (vgl. BGH NJW 85,1151/2,

2250 +.;2941f.) nicht nur ouf Rechisonwölte und Steuerberoter, sondern
o uch o u{ Wi rtschoftsprüfer o nzuwenden si nd (vg l. WP-Ho n d buch, 9. Auf-
loge, Bond l, Seite l43Z unten).

Ein Seku ndö ro nspruch, dessen Ver[ö h ru ng m it der Veriö h ru ng des Primö r-

onspruches beginnt, setzt vorous, doß der Wirtschoft'sprüfer ouf seine
Hoftung bezuglich des Primöronspruchs und dessen Veriöhrungsfrist
seinen Auftroggeber pflichturidrig nicht hingewiesen hot. Eine solche
Hinweispflicht besteht ollerdings nur bis zum Mondqtsende. Ferner muß

der Wirtschoftsprüfer,,begründeten" Anloß gehobt hoben, seine fehler-
hofte Tötigkeit zu überprüfen (vgl. BGH NJW 79,264t5).

Der Auftrog zur Erorbeitung des Umstrukturierungskonzepts wor ober
spötestens MilIe 1977 beendei. Zwor konn ouch ein neues Mondots-
verhöltnis die Pflicht zum Hinweis ouf eine fehlerhofte Tötigkeit ous dem
olten Mondotsverhöltnis begründen (vgl. BGH NJW 86,5Bl f.l. Aufgrund
des Berotungsvertroges vom 15.6.1977 hotte die Beklogte iedoch keine
Veronlossung mehr, die Unterlossung ihres Hinweises ouf die Anrechen-
borkeit der itolienischen Körperschoftsteuerzu überprüfen. Denn sie hotte
unbestritten keine Kenntnis von den vom Steuerberoter C. obgegebenen

Hoftung des Steuerberolers
- Belehrungen durch dos Finonzomt

- Fehlende BelehrungsbedurFtigkeit des Mondonten
{OLG Homm Urt. v. 5. Z.l98g - 25 U 233/BB)

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Eine Belehrungspflicht des Steuerberoters besteht nur, wenn der
Mondont belehrungsbedurltig ist. Hieron fehltes,wenn ervom Finonz-

omt bereits hinreichend oufgeklör1 wurde (hier, Anerkennung eines

Zweifomilienhousesl.

2. Geselzesmößige Steueryeronlogung konn keinen Schoden des Mon-
donten begründen.

Zum Sochverholt:

Der beklogte Steuerberoter wor bis l9B5 für den Kloger tötig. lm Johre

l9BO boute der Klöger ein Hous, welches ols Einfomilienhous mit einer im

Obergescho0 gelegenen Einliegerwohnung geplont wor. Eine Besichti-

gung durch dos Finonzomt wurde in einem iniernen Akienvermerk wie
{olgt obgewickelt,

,,Die örtliche Besichtigung diente unter onderem der Klörung, ob es sich

bei dem Grundstück um ein Einfomilienhous oder, wie vom Eigentümer in

seiner Erklö ru ng zu r Ein heitswertfeststel I u n g vo m 26.9.1982do rgelegt, u m

ein Zweifomilienhous hondelt. Der Ehemonn der Eigentümerin, der ols

Auskunftsperson ouftrot, mochte anzei im Dochgescho0 liegende Röume

ols Wohnung geltend. Die Röume woren iedoch weder zu den übrigen
im DochgeschoD befindlichen Wohnröumen der Eigentümerin obge-
schlossen noch enthielten sie die notwendigen Anschlüsse für eine Spüle

bzw. Herd, um eine Küche oder Kochgelegenheit einzurichten. Noch
Aussoge von Herrn B. sollten die letzteren noch ongelegt werden. Die

Röume woren obendrein mit offensichtlich eigenen Möbeln eingerichiet
und dienten ols Kinderzimmer. An den Zimmertüren befonden sich on der
Außenseite mii dem Nomen der Kinderversehene Emoilleschilder, die ouf
den ieweiligen lnhober des Roumes hindeuteten.

Aufgrund meiner geöußerlen Zweifel on dem Bestond derzweiten Woh-
nung sproch Herr B. von einem bestehenden Mietverlrog, ohne iedoch
nöhere Angoben dorüber zu mochen. Noch dem Melderegister des

Ei nwoh nermel deo mies wu rde dos Gebö ude zu m Besichtig u n gszeitpu n ki
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nur von Fomilienongehörigen der Eigentümerin bewohnt. Es hondelt sich

bei dem Geböude um ein Einfomilienhous im Sinne von g 25 Abs. I Nr. I

und Abs. 5 Bewertungsgesetz..."

Die Anerkennung ols Zweifomilienhous wurde versogt.

Der Klöger holt den beklogten Steuerberoter für verontwortlich, doD dos
Einfomilienhous in den Johren l9B0 bis 1986 nicht onerkonnt worden sei.

Wegen entgongener Abschreibungsmöglichkeiten in Höhe von DM
134.410,- verlongt er Schodenersotz. Doneben begehrt er Schodener-
sotz, weil der Steuerberoter die Steuererklörung 1976 teilweise unrichtig

ousgefüllt hobe. Er hobe ols Grund für den Aufgobe- und Veröu0erungs-
gewi n n,,Kon ku rs" o n gegeben, wö h rend totsöch lich ein Verg leichsverfc h-

ren stottgefunden hobe. Diese unrichtige Angobe hobe den Betriebs-

prüfer bei einer spöteren Betriebsprüfung veronloßt, den bereits rechts-

kröftigen Steuerbescheid für dos Johr 1976 oulzuheben und zu seinen

Losten zu öndern.

Aus den Gründen:

I . Selbstwenn mon zugunsten der Klöger dovon ousgehen würde, doß -
entgegen den Feststellungen des Finonzomtes bei der Ortsbesichti-
g ung o m 21. 3. 1983 (vg i. Aktenvermerk vom 25. 5. 1983, 8i. 32 cier beige-
zogenen Einheitswertokte) - die notwendigen Anschlüsse für die
Wohnkuche bereits vorhonden gewesen wören, so hötte dies ous

rechtlichen und totsöchlichen Gründen nicht ousgereicht, um die
Einliegewohnung ols Zweitwohnung im Sinne des $25 Abs. 6 des
Bewertungsgesetzes onerkennen zu können.

Der Bundesfinonzho{ hot zwor in seiner Enischeidung vom 5.10..1984
(BStBl.l9B5 11,151 ff) ousgefuhrt, es komme nicht dorouf on, ob der mit

den notwendigen Anschlüssen versehene Roum totsöchlich bereits ols

Küche eingerichtet sei und benutztwerde, sogleich ober dorouf hinge-

wiesen, doß dieser Grundsotz nur für selbstöndige, obgeschlossene
Wohnungen gelte. Eine solche obgeschlossene Wohnung liegt im
vorliegenden Foll ober nicht vor. Sowohl die im Obergeschoß zu der
unteren Wohnung gehörenden Röume (Eltern- und Kinderschlof-

zimmer nebst Bodezimmer) ols ouch die zu der Einliegerwohnung
gehörenden beiden Wohnröume nebst Dusche und Toileite sind nur

über eine gemeinsome Treppe und einen gemeinsomen Flur zu errei-

chen. Der Bundesfinonzhof hot in der bereits genonnten Entscheidung

betont, doß eine geschlossene Wohnung nur ongenommen werden
könne, wenn sie einen eigenen Zugong oufweise und die Wohnungen
boulich so getrennt seien, doß sich ein douerhoft geschützter Wohn-

verletzung des Schödigers und vom Schodeneintritf erforderlich. Bei der
Froge der Entsiehung des Schodens der Klögerin sind hier die Besonder-

heiten des Steuerrechts zu berücksichtigen (vgl. BGH NJW 79,264/5;
NJW 79,1550 ff.; NJW 82,1285 ff., NJV/ B2,12BB/9; NJW 82,1532/31.

Dies bedeutet vorliegend, doß der der Klögerin entstondene Schoden

im Sinne des $ 5l o WPO nicht schon mit der Pflichverletzung der Beklog-

ten im Johre 1977, sondern erst mit der Abgobe der Körperschoftsteuer-

erklörung für1977 om 14. 2.1978 (ohne Antrog ouf Anrechnung der itolie-

nischen Körperschoftsteuer) oder mit Erlo0 des Körperschoftsteuer-

bescheids fü(1977 vom24.9.1979 eingetreten ist {vgl. Gehre, SIBG,l98l,
$68 Rdnr. B und 9). Die bloße Pflichtverletzung der Beklogten, nömlich

die Unterlossung des Hinweises ouf dieAnrechenborkeit deritolienischen

Körperschoftsteuerwqr lediglich ein mit einem Risiko belqstetes Verhqlten

beioffenem Schodeneintritt (vgl. BGH NJW B7,\BB7 ff.), der noch dovon

obhing, ob der Steuerberoter C. spöter die Anrechnung der itolienischen

Körperschoftsieuer beontrogte. Umgekehd ist hier nicht ouf den endgül-

tigen Schodeneintritt obzustellen. Vielmehr entstond der Schoden der
Klögerin im Sinne des $51 q WPO spötestens, ols der Körperschoftsteuer-

bescheid Iür 1977 Anfong 1979 beslondskröftig wurde. Denn dieser

,,Akt des Finonzomtes" setzte die Steuerschuld der Klögerin mongels

Anrechnrrng der itolienischen Körperschoftsteuer zu hoch fest, führte olso

zu einer steuerlichen Mehrbelostung, die bei ordnungsgemößem Hon-

deln der Beklogien und des Steuerberoters C. vermeidbor gewesen

wöre.

Die Veriöhrung der Schodenersotzonsprüche der Klögerin, ouch soweit

diese ouf die Körperschoftsteuerbescheide fur die Johre 1978 vnd1979
gestützt werden, begonn einheitlich spötestens Anfong 1979 vnd endete

doher spötestens Anfong 1984.

Die Beklogte, die ollenfolls bis Mitte 1977 verpllichtet wor, die Klögerin

über die Anrechenborkeit der iiolienischen Körperschoftsteuer ouf-

zuklören, weil sie ob Mitte 1977 nil dieser Froge nicht mehr befoßt wor
(siehe obenl, verletzte ihre Hinweispflicht doher nicht über Milre 1977

hinous. Mongels wiederholter Pflichverstöße entstonden nicht immer

wieder neue Schodenersotzqnsprüche der Klögerin, so doß ebenfolls die

Veriöhrungsfrist nicht immer wieder erneut zu loufen begonn (vgl. BGH

NJW 82,1532t3).

Vielmehr sind die Körperschoftsteuerbescheide für die Johre l9Z8 und

1979 wie der Körperschoftsteuerbescheid für1977 ousschließlich ouf die

Pflichwerletzung der Beklogten im Jqhre 1977 zvrüclzvführen. Desholb

setzte die einmolige Unterlossung des Hinweises ouf dieAnrechenborkeit
der itolienischen Körperschoflsteuer im Rohmen der Erorbeitung des
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und gezohlten Sieuer- nicht um deren Anrechenborkeit in Deutschlond -
kümmern sollte. Die Beklogte hötte ober unmitfelbor die Klogerin spöte-
stens oufgrund deren Schreibens vom 31. 5.1977 im einzelnen überdie Art
und dos Verfohren der indirehen Anrechnung der itolienischen Körper-
schoftsteuer oufklören müssen, um die Ausnutzung dieses erst durch den
sogenonnten Einbringungsvertrog entsfondenen Sleuervorfeils sicherzu-
stellen. Sie durFte eine diesbezügliche Kenntnis der Klögerin nichtvorous-
setzen. Sie hötte wenigstens durch Rücksproche beim Steuerberoter C.
klören müssen, ob diesem die Anrechenborkeit der itolienischen Körper-
schoftsteuer bekonnt wor, domit die onrechnungsbedingte Steuer-
befreiung spöter ouch iotsöchlich durch Stellung des notwendigen
Antrogs in Anspruch genommen wurde. Do die Beklogte die Einbringung
ouslöndischer Beteiligungen in dos Betriebsvermögen der Klögerin
gerode ous steuerlichen Gründen vorgeschlogen hot, muDte sie diese
ouch über die mit der Einbringung verbundenen steuerlichen Vodeile
oufklören. lhr Schreiben vom 7.7.1977 befoßte sich nicht mit der itolieni-
schen Körperschoffsteuer, sondern ollein mit der itolienischen Quellen-
steuer.

Ob die Beklogtesich ouf die inZilIer9.(31 ihrerAuffrogsbedingungen vom
i B. 10. l9zl - n u r d iese kon nten d em Auftro g zvr Erorbeiiu n g ei nes U mstru k-

turierungskonzepts zugrunde gelegen hoben - entholtene Ausschluß-
klousel berufen konn, ist froglich. Denn Bedenken bestehen insoweit, ols
durch die Ausschlußklousel die gesetzliche Veriohrungsfrist von fünf
Johren ouf sechs Monote ob Kenntnis verkürztwird und ein Hinweis ouf
die Folge einerVersö um u ng der sechsmonotigen Frist zur Klogeerhebung
ob Ablehnung von Schodenersotzonsprüchen weder vorgeschrieben
wor noch der Klögerin gesondert erteilt wurde (onders Auftrogsbedin-
gungen vom l.l0.l9B3l. Letztlich konn oberdohingestellt bleiben, ob die in
ZifIer 9.(3) geregelten Ausschlußfristen wirksom vereinbort worden sind
(vg l. BGH NJW 79,1550 {+.; NJW 82, 

.1516 
ff.; Po lo n dt-Hein richs, o.o.O., $ 9

AGBG Anm. Zo). Denn die Schodenersotzonsprüche der Klögerin sind

iedenfolls ver[öhrt.

Die Ver[öhrung der gegen die Beklogte, die (nud Wirtschoftsprü{ungs-,
nicht zugleich Steuerberotungsgesellschoft ist, geltend gemochten
Schodenersotzonsprüche bestimmt sich noch $5lo WPO (vgl. NJW Bl,

401 ff.). Die fünfiöhrige Ver[öhrungsfrist des $ 5lo WPO beginnt - wie die
dreiiöhrige Veriöhrungsfrist des $51 BRAO und des $68 SIBG - mit der
Entstehung des Schodenersotzonspruches, der den Eintritt eines Scho-
dens voroussetzt. Dobei isf ouf den Zeitpunkt obzustellen, in dem die
Erhebung einer Feststellungskloge zulössig ist. Wederist eine Bezifferbqr-
keit des Schqdens noch eine Kenntnis des Geschödigten von der Pflichr

bereich ergebe. Doron fehle es, wenn die Trennung ohne besonderen
Aufwond nochtröglich wieder oufgehoben werden könne. ln seiner Eni-

scheidung vom 25. 7.1980 hotder Bundesfinonzhof (BStBl.lg8l ll,l52 flous-
gefüh4 doß bei nicht obgeschlossenen Wohnungen und insbesondere
bei Röumen einer Einliegewohnung, die boulich nicht gegenüber den
onderen Röumen und Wohnungen obgetrennt sind, weiterhin ouf die
Zweckbestimmung der Röume und ihre totsöchlichen Nufzung obzustel-
len sei. ln diesen Föllen sei eine eingerichtete und benutzbore Küche

weiterhin Voroussetzung für die Anerkennung von Röumen ols selbstön-
dige Wohnung. ln einer weiteren Entscheidung vom 15.3.1984 hot der
Bundesfinonzhof (BStBl.l9B4ll,4O3) ousgefuhrt, es genüge nicht, doß für
Herd, Wosserzo pfstel le oder Ausg uß ledig I ich d ie Ansch I üsse vorho nden
seien. - Auch noch dem ErloD des Finonzministers des Londes Nordrhein-
Westfolen vom 5.,l0.1979 lvgl. beigezogene Einheitswertokte S. ZBI ist

Voroussetzung für die Annohme einer selbstöndigen Wohnung im Sinne
des $ ZB Bewertungsgesetzes, doß nicht nur die Anschlüsse vorhonden
sind, sondern zu der Ausstottung einer Küche zumindest ein beiriebs-
fohigier (ongeschlossener) Herd, eine eigene Wossezopfstelle und ein
eigener Ausguß (Spüle)... gehöre. Eine solche Kücheneinrichtung wird
von den Klögern nicht behouptet und wöre noch ihren eigenen Erklörun-
gen im Senotstermin ouch nicht möglich gewesen, do erhebliche Bou-
möngel im ObergeschofJ vorhonden woren, die wegen der schweben-
den Bouprozesse nicht beseitigt werden konnten, so doß die im Bereich

der Anschlüsse oufgeschlogenen Wönde über longe Zeit offenblieben.

lm übrigen hoben die Kleger nicht hinreichend dorgeton, doß der
Beklogte pflichtwidrig eine Hinweispflichtverleizt hobe. Aus dem bereits
ongeführten Aktenvermerk des Finonzomtes vom 25.5.1983 ergibt sich,
doß der Klöger zu 2l bei der Besichtigung ols Auskunftsperson für die
Klögerin zu l) ols Eigentümerin ouftroi und ervon dem Finonzomi unmittel-
bor dorüber belehrtworden ist, doß eine Anerkennung ols Zweifomilien-
hous noch den örtlichen Gegebenheiten nicht in Betrocht komme. Die
Röume seien wederzu den übrigen im Dochgeschoß befindlichen Wohn-
röumen der Eigentümerin obgeschlossen noch enthielten sie die notwen-
digen Anschlüsse für eine Spüle und einen Herd, um eine Küche oder
Kochgelegenheit einzurichten. Der Klöger zu 2l soll noch dem Vermerk
des Finonzomtes ousdrücklich erklort hoben, doß diese noch ongelegt
würden. Es wurde ferner dorouf hingewiesen, doß gegen eine Anerken-
nung ouch spreche, dofi die beiden Röume ols Kinderzimmereingerichtet
und benutztwürden. Der Klöger zu2l soll in diesem Zusommenhong von
einem bestehenden Mietvertrog gesprochen hoben, ohne iedoch nöhere
Angoben dorüberzu mochen. Die Uberprüfung des Finonzomtes beidem
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Einwoh nermeldeo mt hot do nn ergeben, doß zum Zeitpun kt der Besich-

tigung nur Fomilienongehörige der Eigentümerin gemeldeiworen. Mit

Rücksicht ouf diese gemeinsqme Ortsbesichtigung und die von dem

Finonzomt bereits elteilten Hinweise wor der Beklogte noch Auffossung

des Senotes nicht nochmols verpflichtet, die Klöger über die Vorous-

setzungen einer Anerkennung zu belehren. Es fehlt insoweit qn einer

Aufklörungsbedürftigkeit der Klöger. Die Klögerin zu l) muß sich die

Hinweise gegenüber dem Klöger zu 2l ols Ehefrou zurechnen lossen.

Noch der entsprechenden Aufklörung durch dos Finonzomt wöre es

nunmehr Soche der Klöger gewesen, die beonsiondeten Röume in

einen ordnungsgemößen boulichen Zustond zu bringen, die fehlende

Kücheneinrichtung oufzustellen und den behoupieten Mieivertrog ols

lndiz für die Selbstandigkeit der Wohnung vorzulegen. Dies wor ober

wegen der bereits genonnten Gründe (erhebliche Boumöngell bis zum

Johre 1986 nicht möglich, so doß eine Pflichtwidrigkeit des Beklogten

ouch nicht dorin gesehen werden konn, do0 er den Einspruch gegen

den Einheitswertbescheid des Finonzomtes vom l0.B.l9B3 nicht

begründet und gegen die Einspruchsentscheidung vom 14.ll.l9B3 kein

weiteres Rechtsmitteleingelegt hot.Aus gleichem Grund hötte ouch ein

Einspruch gegen den Bescheid des Finonzomtes vom 4.1.1984 keine

Aussicht ouf Erloig gehobt, cio ouch zu cjiesem Zeitpunkt cjie oberen

Röume nicht cls Einliegerwohnung onerkonnt werden konnten.

Unstreitig befonden sich die ols Einliegerwohnung geplonten Röume

crst im Johre 1986 in einem ordnungsgemößen boulichen Zustond

und erst zu diesem Zeitpunkt wurde die fehlende Kücheneinrichtung

oufgestellt und der Mietvertrog mit der Mutter der Klögerin zu ll obge-

schlossen. Dies dürlte ouch der Grund sein, doß der neue Steuer-

beroter der Klöger nicht bereits mit Wirkung vom l.l. 1985, sondern erst

mif Wirkung vom 1.1.1987 die Anerkennung ols Zweifomilienhous

beontrogi und mit Erfolg durchgesetzt hot.

2. Zu Recht hot dos Londgericht ouch einen Schodenersotzonspruch ver-

neini, soweit die Klöger dem Beklogten vorwerfen, in der Steuer-

erklörung für dos Johr1976 eine folsche Angobe gemocht zu hoben'

Unsireiiig ist insoweit zwischen den Porteien, doß der Beklogte in der
gencnnten Steuererklörung ongegeben hot, es hobe ein Konkursver-

fohren stottgefunden, wöhrend totsöchlich ein Vergleichsverfohren

durchgefuhd worden ist. Unstreitig ist ferner, doß der BetriebsprÜfer

diese folsche Angobe zum Anloß genommen hot, den bereits

bestondskröftigen Einkomrnensteuerbescheid vom 15. 10. l9B2 für dos

Johr 1976 nochtröglich oufzuheben und zum Nochieil der Klöger

obzuöndern.

schen Körperschoftsteuer hinzuweisen. Mit der Billigung des von der

Beklogten erorbeiteten Konzepts durch die Klogerin und dem Abschlu{)

d es so g en o n nte n Ei n b ri n g u n g svertro g es vo m 20. 4.1977 wo r d ie U m stru k-

turierung der Klögerin - im wesenilichen - durchgefüh4 so doß der

Auftrog der Beklogten, die Klögerin in qllen die Umstruhurierung betref-

fenden Frogen umfossend zu beroten, beendet wor. Der Vertrog vom

15.6.1977 verpflichtete die Beklogte, die Klogerinzvr Berotung in,,steuer-

lichen Einzelfrogen'1 Für diese,,Einzelberotungen" vereinborten die

Porteien ein monotliches Pouscholhonoror. Wöhrend der Steuerberoter

C. noch wie vor die loufenden Steuerongelegenheiien der Klögerin

erled igte, sol lte d ie Bekl o gte o ufg ru nd des Vertro g es vo m 15. 6.1977 led ig-

lich ,,bei Bedorf'id. h. zwecks Klörung einzelner Steuerfrogen, ieweils ouf

ousdrückliche Anfroge der Klögerin hin berotend tötig werden. Noch

dem unbestrittenen Vortrog der Beklogten wurde diese ober im Rohmen

des Berotungsvertroges vom 15.6.1977 nicht mit der Froge derAnrechen-

borkeit der ouf die Auslondsbeteiligung der Klögerin erhobenen itolieni-

schen Körperschoftsteuer noch mols befoßt.

Die Beklogte hot die Klogerin nicht mit ihrem Schreiben vom 10.6.1977

ü ber d ie An rechen bo rkeit der iio I ien ischen Kö rperschoftsteuer o ufgeklö rt,

zumindest nicht in der geboienen Klorheit und im erforderlichen Umfong,

so do0 ihre Pflichverletzung nicht,,geheilt" wurde, sondern fÜr cien der

Klögerin entstondenen Schoden (mit-l kousol blieb.

Die Klögerin teilte der Beklogten mit Schreiben vom 31.5.1977 nil, do$

wegen der komplizierten Steuererklörung in ltolien eine Auttrogsedeilung

on den Korrespondenten der Beklogten wichtig sei und doß sie, die

Klögerin, hoffe, doß die ouf die Auslondsdividenden erhobene itolieni-

sche Körperschoftsteuer irgendwie verwertbor sei. Der Klögerin wor olso

die Anrechenborkeit der itolienischen Körperschoftsteuer nicht bekonnt.

Sie brochte nömlich gerode zum Ausdruck, doß die ,,Verwertborkeit'i

d. h. die Anrechenborkeit der itolienischen Körperschoftsteuer noch

geklort werden müsse. Dos Antwortschreiben der Beklogten vom

10.6.1977 befoDte sich ousschlie$lich mit der in ltolien zu fertigenden

Steuererklörung. Lediglich in dem beigefügten Schreiben vom 2.6.1977

o n ih ren Korrespondenten ist zwo r von einer Steuero nrech nung die Rede.

Die Beklogte gob der Klögerin domit iedoch nur zv verstehen, do0 sie

ihrem Korrespondenten mitgeteilt hobe, doß zwecks Steueronrechnung

in Deutschlond der Nochweis über die Festseizung und Zohlung der

itolienischen Steuer benötigtwerde. Abgesehen dovon, do0 sich nur ous

der Bezugnohme ouf $26 KSIG ergeben konnte, do0 die Körperschoft-

steuer gemeint wor, wor dos Schreiben vom 2.6.1977 on den Korrespon-

denten gerichtet, der sich um den Nochweis der in ltolien festgesetzten
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steuer, die ouf die Dividenden ous den ouslöndischen Beteiligungen
erhoben wird, hingewiesen, nicht iedoch - bis zum sogenonnten Einbrin-
gungsvertrog vom 20.4.1977, olso bis zur Durchführung der Umstrukturie-
rung - ouf die indirekte Anrechenborkeit der itolienischen Körperschoft-
steuer, die ols gewinnobhöngige Steuer ouf die Erlöse ous den ouslöndi-
schen Beteiligungen erhoben wird. Dieses Unterlossen wor pflichtwidrig
und schuldhoft, wobei die Beklogte sich dos Verholten ihres Verfreters, des
Wirtschoftsprüfers Dr. 8., zurechnen lossen mu0.

Es konn dohinstehen, ob sich der Beklogten zusötzlich oufgrund der
Prüf u n g u nd Testieru n g d es J o h reso bsch I usses f ü r 1926, d ie Voro ussetzu n g
fur die Umstrukturierung woren, oufdröngen mu0te, die Klogerin über die
An rechen bo rkeit der ito I ien ischen Körperschoftsteuer o ufzu klö ren.

Die Beklogte konn sich nicht mit Erfolg auf ZilIer 2.t2l, ihrer Auffrogs-
bedingungen berufen. Abgesehen dovon, dofi die Beklogte, die zur
sieuerlichen Berotung befugt ist ($ 2 Abs. 2 WPOI, ousdrücklich mit der
Berotung (ouch) in steuerlichen Frogen der Umstrukturierung beouftrogt
wor, ging es hier bei der Froge noch einer Anrechnung ouslöndischer
Steuern nicht um die Einholtung steuerlicher Vorschriffen, sondern um die
Ausnutzung (lego ler) steuerlicher Vorteile.

Die PflichVerletzung der Beklogten ist (olleinl dorin zu sehen, doß diese es

bis zum sogenonnten Einbringungsvertrog unterließ, die Klögerin überdie
Anrechenborkeit der itqlienischen Körperschoftsteuer oufzuklören. Soweit
die Klagerin erstmols im Schriffsotzvom 10.4.1989 vorgetrogen hot, die
Fro ge der An rechen bo rkeit der ito I ien ischen Körpersch oftsteuer sei eben-
folls Gegenstond sömtlicher Gespröche gewesen, die die Porteien in der
Zeit von Mifie1977 bis l9B5 ouf der Grundloge des Berotungsvedroges
vom 15. 6.1977 gefuhrt hötten, und die Beklogte hobe dobei die Froge der
An rechen bo rkeit der ito I ien ischen Körpersch oftsteuer stets o usd ruckl ich

verneint, ist d ieser Vodro g, der zudem i m Widersp ruch zur Klo gebeg rü n-

dung steht, nicht hinreichend subsiontiiert und im Hinblick ouf dos
Schreiben der Beklogten vom 10.6.1977 nicht ohne weiteres nochvoll-
ziehbor. Nochdem die Klegerin im Schriftsotz vom 15.9.1989 klorgestellt
hot, sie stütze ihren Vorwurf (ousschliefllichl dorouf, doß die Beklogte sie

bis Mitte 1977 nicht über die Anrechenborkeit der itolienischen Körper-
schoftsteuer oufgeklört bzw. diesbezüglich fehlerhoft beroten hobe, ist

entsprechend dem Vorfrog der Beklogten dovon ouszugehen, doD die
Fro ge der An rechen bo rkeit der iio I ien ischen Körperschoftsteuer o b Mitte
1977 nicht (mehd Gegenstond von Gespröchen der Porteien wor.

Die Beklogte wor nichi (erneutl oufgrund des Berotungsverfrogs vom
15.6.1977 verpflichtet, die Klögerin ouf die Anrechenborkeit der itolieni-

Selbst wenn mon zugunsten der Klöger eine schuldhofte Pflichtwidrigkeit

des Beklogten insoweii untersiellen würde, so wöre nicht ersichilich, doß
die nochtröglich erhohten Steuern nicht entstonden wören, wenn der
Beklogte in der Steuererklörung für dos Johr 1976 bereils richtig ouf dos

Verg leichsverfo h ren h in gewiesen hötte. Die Klö g er tro gen i nsoweit sel bst

nicht vor, dqß die von dem Betriebsprüfer nochtroglich erhobenen
Steuern moteriell-rechtlich nicht gerechtfertigt gewesen wören. Die

Klöger hoben olso letzflich nur dieienigen Steuern zu entrichien, die sie

oh neh in hötten entrichten m üssen, wen n der Beklo gte d ie Steuererklö ru n g

richtig ousgefüllt hate. Die Klöger können ihren Schodenersotzonspruch

iedenfolls nicht dorouf stützen, doß dqs Finqnzomt ihnen unter Umstönden

- in gesetzeswidriger Weise - ouch bei richtiger Ausfüllung der Steuer-

erklörung Steuervorteile gewöhrt hötte, ouf die sie moteriell-rechtlich

keinen Anspruch hötten.

Hoflung des Steuerberoters
- Mitverschulden des Mondonten

- Doppelerfossung von Einnohmen
(OLG Hqmm Urt.v.15.6.l9BB - 25 Ul55/B7l

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Den Mondonten trifFt eine Uberprüfungspflicht der Angoben in der
Steuererklörung, do er mit seiner Unterschrift deren Richtigkeit und Voll-

stö ndig keit versichert.

2. Die Uberprüfungspflicht verlongt nicht, die gesomte Bilonz durchzu-
rechnen.

Aus den Gründen:

Richtig ist die Auffossung des Beklogten, ein Steuerberoter müsse sich

grundsötzlich ouf die Richtigkeit der totsöchlichen Angoben seines

Mondonten verlossen können. lm vorliegenden Foll beruht die folsche

Berechnung der Gesomteinnohmen der Klöger ober nicht ouf folschen

totsöchlichen Angoben der Klöger, sondern ouf einer den eigenen
Anweisungen und Belehrungen zuwider loufende Addition der Spolten

5 und 6 der Formulore.
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Für die Schodenersotzpflicht des Beklogten ist es ohne Bedeutung, doß
dos Finonzomt bei der Betriebsüberprüfung im Johre 1979 die von dem
Beklogten vorgenom menen Doppelberech nungen n ichi festgestellt und
berichtigt hot. Der den Klögern entstondene Schoden tritt zwor erst noch
Durchführung der Betriebsprüfung und Bestondskroft der neuen Fest-

siellungsbescheide ein, dieser Schoden beruht ober weiterhin ouf den
pflichtwidrigen Berechnungen des Beklogten und den zu hohen Einkom-

mensongoben in den Steuererklörungen. Eine etwqige Nochlössigkeitdes
Finonzomtes konn den Klögern nicht ols Mitverschulden ongerechnet wer-
den, do dos Finonzomt im Verhöltnis zu dem Beklogten nicht ols deren
Erfüllungsgehilfe onzusehen ist. Die von dem Beklogten zitierfe Entschei-

dung OLG Celle, DSIR l9BB, 331 ist im vorliegenden Foll nicht einschlögig,
do dem Finonzo mt nicht der Vorwu rf einer fo lschen Rechtso nwendun g zu

mochen ist (im Folle des OLG Celle stottdes holben den vollen USt-Sotzl,
sondern es lediglich nichi bemerkt hot, doß dos von dem Beklogten
errechnete totsöchliche Einkommen der Klögerzu hoch ongegeben wor.

Die Klöger trifFt - entgegen der Auffossung des Beklogien - ouch kein

eigenes Mitverschulden an dem entsiondenen und der Höhe noch nicht
streiiigen Schoden. Die Klöger hoben dos Formulor des Beklogten al.zor

nicht richtig ousgefüllt, der Schoden ist ober ollein dodurch entstonden,
doD die Mitorbeiter des tsekiogten entgegen dessen Anordnungen zu

den Gesomteinnohmen der Spolte 5 die in der Spolte 6 oufgeführten
Betröge hinzu oddierf hoben.

Lin Mituerschulden der Klöger konn ouch nicht dorin gesehen werden,
doß sie die von dem Beklogten errechneten und in die Steuererklörungen
übernommenen Johreseinnohmen nicht im einzelnen überprüft hoben.
Die Klöger können sich ols Auftroggeber grundsötzlich dorouf verlossen,
doß der mit der Bilonzierung beouftrogte Steuerberoier die domitverbun-
den en Feststel I u n gen gewissen hoft u n d u ntersch riftsreif o n ho nd der ü ber-
gebenen vollsiöndigen Unterlogen erstellt und ggf. Rückfrogen holt, folls
gewisse Unklorheiten oufireten. Es ist anzor ollgemein onerkonnt, doß
ouch den Steuerpflichtigen eine gewisse Uberprüfungspflicht trifft, weil er
mit seiner Unterschrift die Richtigkeit und Vollstöndigkeit der Angoben in

seiner Steuererklörung gegenüber dem Finonzomt versichert. Ein Mit-
verschulden der Klöger im Verhöltnis zu dem Steuerberoter konn noch
Auffossung des Senotes ollerdings nurdonn ongenommen werden,wenn
die uberhohten Johreseinnohmen für sie noch Durchsicht der Unterlogen
ohne weiteres erkennbor gewesen wören. Dovon konn im vorliegenden
Foll nicht ousgegongen werden. Die Klöger woren noch Auffossung des
Senotes insbesondere nicht verpflichtet, die gesomte Bilonz durchzurech-
nen und insbesondere sömtliche Positionen ouf den co. 40 Einnohme-

o uf die o uslö ndische Beteiligu ng erhobenen ito lien ischen Körperschofts-

steuer hinzuweisen. Diesen Hinweis hot sie schuldhoft ß9276,27BBGB\
unterlossen. Aber ein insoweit der Klögerin möglicherweise zustehender

Schodenersotzo nspruch wegen positiverVerlrogsverletzu ng ist iedenfo I ls

veriöhrt. Dobei konn offenbleiben, ob es sich bei dem im Zusommenhong
mit der Umstrukturierung der Klögerin obgeschlossenen Beroiungs-

verlrog der Porteien um einen Dienst- oder Werkvertrog hondelte (vgl.

Polondt-Thomos, BGB,47. Aufl., Einfuhrung vor $ 631 Anm. 5).

Unstreitig wor die Beklogie beouftrogt, die Klogerin im Hinblick ouf die

beobsichtigte U mstrukturierung umfossend wirtschoftlich und steuerlich

zu beroten. Do die Klögerin offensichtlich einer fochkundigen Berotung

bedurFte und doher zu diesem Zweck gerode die Beklogte ols Wirt-
schoftsprüfungsgesellschoft und nicht ihren Sieuerberoter mit der Erorbei-

tung eines Umstrukturierungskonzepts beouftrogte, wor die Beklogte

nicht nur verpflichtet, dos für die Klogerin - ouch in steuerlicher Hinsichi -
günstigste U mstrukturierungskon zept - unter Berücksichtigung eventueller

Vorgoben - zu erorbeiten. Vielmehrworsie ouch verpflichtet, die Klögerin

übersolche sieuerlichen Vorteile oufzuklören, die erstdurch die Umstruktu-

rierung entstonden und doher dieser nicht ohne weiteres bekonni sein

konnten. Die mit der Umstrukturierung verbundenen sieuerlichen Vorleile
nutzten der Kiögerin nichts, wenn ciiese die Vorteiie mongeis Kenninis

nicht ousnutzen konnte. Diesbezuglich durFte sich die Beklogie nicht ouf
den Steuerberoier C. verlossen, der anror mit der Erledigung der loufen-

den stouerlichen Angelegenheit betrout bliob, iedoch nicht mit den die

Umstrukturierung betreffenden Frogen befoßtwor. Die Klögerin hotte ouf-
grund des mit der Beklogten obgeschlossenen Beroiungsvertrogs

Anspruch dorouf, von dieser über die sieuerlichen Vorteile der Umstruktu-

rierung oufgeklört zu werden, weil sie sich insoweit nicht (ousschlieDlich)

ouf ihren Steuerberoter verlossen, sondern gerode im Vertrouen ouf die

Sochkunde der Beklogten von dieser beroten werden wollte. Dies golt ins-

besondere bezüglich der steuerlichen Auswirkungen dervon der Beklog-

ten vorgeschlogenen Einbringung der quslöndischen Beteiligungen in dos

Betriebsvermögen der Klögerin, die eine Anrechnung der itqlienischen

Steuern ersfmqls ermöglichte. Außerdem wor die Froge derAnrechenbor-
keit der itolienischen Steuern noch dem unbestrittenen Vortrog der
Klögerin zumindest ollgemein wiederholt Gegenstond der die Umstruhu-

rierung betreffenden Gespröche der Porteien. Ferner wurden die steuer-

lichen Vor- und Nochteile der Umstrukturierung ousführlich erörtert
(2. B. om 1.4.19771.

Noch dem unbestrittenen Vortrog der Klögerin hot die Beklogte zwor ouf

die direkte Anrechnung der itolienischen Quellen- bzw. Kopiiolertrog-
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Hoftung des Wi*schoftsprüfers
- Mondont mit Auslondsbeteiligung,

An rech n u n g ito lien ischer Kö rpersch oftsteuer

- Veriöhrung, g5lo WPO
(LG Koln Urt.v. 19.10.1989 - 2 O V/891

blöttern zu qddieren, um festzustellen, ob dem Beklogten, dem zur
Erleichterung der Rechenvorgönge enisprechende Büromoschinen zur
Verfügung stehen, evtl. Rechenfehler unterloufen sein könnten, die im

übrigen ouch bei der Betriebsprüfung durch dos Finonzomt nicht festge-
stellt worden sind. Richtig ist zwor, do0 die Klöger die uberhohten Ein-

no h men im Jo hre l9B0 feststellten, dies wo r o ber nur deshol b möglich, weil
sie ihre Buchführung inanrischen ouf EDV umstellen ließen und beidieser
Gelegenheit die Unstimmigkeiten sich bei der computermößigen Veror-
beitung ergoben.Leitsötze (d.Verf.),

l. Die Berotung über eine Umstrukturierung der Mondontin ist nicht mit
derVorloge entsprechenderVertröge beendei. Vielmehr konn z. B. die
Verpflichtung bestehen, über die Art und dos Verfohren der indirekten
An rech n u n g der ito I ien ischen Kö rpersch oftsteuer o ufzu klö ren. Dies g ilt
insbesondere donn, wenn erkennbor isi, doß der Mondont die
Anrechenborkeit nicht kennt und erst durch deren Ausnuizung der
d u rch den neu g esto lteten Vertro g entsto ndene Steuervodeil sicherge-
stellt werden konn.

2. Ein Schodenersotzonspruch wegen vermeidbor gewesener Körper-
schoffsteuerzohlung entsteht gem. $51o WPO im Zeitpunkt der
Besto n d s kroft d es Kö rpe rsch oftsteu e rbesch eid es.

3. Fühd die unterlossene Beroiung des Johres 1977 nicht nurzurvermeid-
boren Körperschoftsteuerbelostung 1977, sondern ouch zu entspre-
chenden Schöden in den Folgeiohren, so sind diese Folgeschöden
lediglich Bestondteile des Gesomtschodens. Die Veriöhrungsfrisi für
den durch die Pflichtuerletzung 1977 ousgelösten Schodenersotz-
onspruch wird durch die Entstehung des ersten Teilschodens - (Körper-

schoftsteue r 19771 - in Louf gesetzt.

4. Ein Hinweis ouf Fehler in den eigenen Arbeiten und den Louf derVeriöh-
ru n g hot nur bis zu m Mo ndotsende zu erfolgen. Do rü ber hino us hot der
WP,,begründeten Anloß" gehobt, seine fehlerhofte Tötigkeit zu über-
prüfen.

Aus den Gründen:

Die Beklogteworzworverpflichtet, im Rohmen ihrer- im Zusommenhong
mit der gesellschoftsrechtlichen Umstrukturierung der Klögerin und der
domit verbundenen Einbringung der im Besitz der Gesellschofter befind-
lichen Aktien der itolienischen Firmo A.T. S.p.A. in dos Betriebsvermögen
der Klögerin - ousgeübten Berotungstöiigkeit die Klögerin bis zum soge-
no n nten Ein bri n g u n gsvertro g v om 20. 4.1977 ouf die An rechen bo rkeit der

Versicherun gssch utz des
Steuerberolers/Wirtschoftsprüfers
- Berufsh oftpf lichversicheru n g

- Wissentliche Pflichverletzung $4 Nr. 6 AVB-WB
{OLG Koblenz Beschl.v. 28.2.1989 -12W 96/89, VersR l99O,4l)

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Lößt der Steuerberoter trotz mehrlocher Aufforderungen Fristen ver-
streichen, sind dodurch entstehende Schodenersotzonsprüche nicht
vom Versicherungsschutz umfoßt. Versicherungsschutz ist wegen

,,wissentlicher Pflichverletzung" nicht zu gewöhren. ($ 4 Nr. 6 AVB-WB)

2. DieAnschlu0klousel des $4 Nr.6 AVB-WB seizt nichtvorous, doß sich

der Vorsotz des Versicherungsnehmers ouf die Entstehung eines
Schodens erstreckt.

3. $4 Nr. 6 AVB-WB stellt einen ,,sublektiven Risikoousschluß" dor.

Aus den Gründen:

l. Die Antrogsgegnerin (Agl ist bereits noch $4 Nr.6 derAllgemeinen
Bed in g u n gen fü r d ie Verm ögensscho den-H oftpf lichtuersicheru n g von
An g eh ö ri g en d er wi rtsch ofts- u n d steu erberote n d en Berufe (AVB-\^/BI,

der zwischen den Po rteien des Versich eru n gsvertro gs u nstreitig verein-
bort ist, nicht zur Gewöhrung von Deckungsschutz für den Berufshoft-

pflichtonteil verpflichtet. Noch dieser Vorschrift erstrech sich der Ver-
sicherungsschutz nömlich nicht ouf Hoftpflichtonsprüche,,wegen
Schodenverursochung durch wissentliches Abweichen von Gesetz,
Vorschrift,,Anweisung oder Bedingung des Auftroggebers oder durch
sonstige wissentliche Pflichtverletzung" durch den VN.
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Diese vertroglich vereinborte Klousel ist wirksqm (vg l. OLG Düsseldorf

VersR 81,7 69l,obscho n sie ü ber d ie f ü r d ie H oftpfl ichversicheru n g gel-

tende gesetzliche Regelung des $ 
.l52 

WG zu Losten des VN hinous-

geht. $ 
.l52 

WG ist obönderbori ouch zu Losten des VN (Prölss/Mor1in,

WG 24. Aufl. Anm. 3 zu $]521.

2. Die Voroussetzungen der genonnten Vertrogsklousel sind gegeben.

Der Schoden, den derASt mit der beobsichtigten Kloge geltend mocht,

beruht noch seinen eigenen Angoben dorouf, doß der VN der Ag,

der Steuerberoter D., es trotz wiederholter Aufforderungen versöumt

hot, die Johresbilonz und die Steuererklörungen des ASt (und seiner

früheren Ehefroul für dos Johr l9B2 zu erstellen und dem zustöndigen
Fino nzo mtvorzu legen. Do noch hot er es ebenfo lls versöumt, gegen die
im Schötaneg erlossenen Steuerbescheide für dos Johr l9B2 recht-

zeitig Rechtsmittel einzulegen. Dodurch - so trögt der ASt vor - seien

er und seine frühere Ehefrou mit höheren Steuerschulden belostet
worden, ols dies noch Erstellung einer ordnungsgemößen Bilonz und

Veronlogung noch Sieuererklörungen oder ouch noch fristgerechter
Einlegung der zulössigen Rechsmittel durch den VN D. der Foll ge-

wesen wöre.

Die oben ongeführten Pfiichverierzungen cies Viri D. geschohen wis-
sentlich. Der VN D. hot die versöumten Fristen in Kenntnis derselben,

ihres Abloufs und in Kenntnis seinerVerpflichtung, diese Fristen einzu-

ho lten, verstreichen lossen. Der ASt trö gt sel b.st vor, dofl dos zustö n d ige
Finonzomt den VN D. mehrfoch oufge{ordert hobe, die entsprechen-

den Erklörungen obzugeben. Auch hoi derVN D. die Steuerbescheide

unmittelbor noch dem 6.4.1984 von dem ASt erholten zum Zweck der
Einlegung von Rechtsmitteln. Gleichwohl hot er die ihm bekonnte
Rechismittelfrist verstreichen lossen und erst unter dem 24.5.1984 -
verfristet - Einspruch eingelegt.

Domii hot D. die Fristen [eweils bewußt verstreichen lossen und domit
wissentlich, nömlich in Kenntnis der Anweisung des ASt (sowie seiner

früheren Ehefroul und seiner Verpflichtung sowie deren Verletzung,
gegen seine Pflichten und die Anweisungen seiner Mondonten ver-

stoßen, die Bilonzen rechtzeitig zu erstellen, die Steuererklörungen

rechtzeitig dem Finonzomt vorzulegen und - zumindest - die Rechts-

mittel gegen die im Schötzweg ergongenen Steuerbescheide recht-

zeitig einzulegen. Der ASt behouptet nicht etwo, D. hobe die Fristen

lediglich übersehen. Er gibtvielmehr ols Grund fur die Fristversöumung

Schlomperei und Schleifenlossen der zu erledigenden Arbeiten on,

wos bedingien Vorsotz einschließt.

Die Vorschrift des $4 Nr. 6 AVB-WB setzt ollerdings nicht vorous, doß

sich der Vorsqtz des VN ouf die Entstehung eines Schodens erstreckt
(vg l. O LG Düssel dorf VersR Bl, 7 69 177 0ll. Es gen ü gt viel m eh r su biektiv

dos Bewu$tsein des Versicheden, gesetz-, vorschrifts- oder sonst

pflichtwidrig zu hondeln (vgl. ouch BGH VersR 59,6911.

3. Es hondelt sich bei der Vorschrift des $4 Nr. 6 AVB-WB um einen

,,subiektiven" Risikoousschluß und nicht um die Regelung einer Oblie-
genheitsverletzung (vgl. OLG Düsseldorf VersR 81,769 17701; OLG

Koblenz Gl7/80: VersR 80, 643). Dieser Annohme steht die von dem

ASt ongeführte Entscheidung des 
.l0. 

Zivilsenots des erkennenden

Gerichts nicht entgegen {VersR 82, l0B9). Dort ist nömlich ols froglich

bezeichnet, ob ouch solche Klouseln,,,die entsprechend den $$ 61,152

WG Verholtensweisen des VN, die unmittelbor und schuldhoft den

Versicheru n gsfo I I herbeif ü h ren'j o ls O bl ieg en heiten beg riffen werden

können.

Für die Vertrogsklousel des $4 Nr. 6 AVB-WB gilt, doß sie nicht ols

O bliegen heit des VN betro chtet werden ko n n, d o d ie Verh o ltensweise

des VN hier unmittelbor und schuldhoft den Versicherungsfoll herbei-

fuhrt (vgl. OLG KoblenzVersR 82,1090 m.w.Nochw.) und nicht - wie in

dem rrom lO. Tivilsenot entschieclenen Foll - ein Verholten des VN

betriflt,,,bei dessen Nichtbeochiung die Gefohrenloge ouf erhöhtem

Niveou noch ouszuruhen pflegt" (vgl. Bruck/Mollel WG $ 32 Rdnr.43)

Dorous folgt, do0 die Pflichverletzung des VN D., die zu einem sublek-

tiven Risikoousschluß gefuhrt hot, ouch zur Leistungsfreiheii gegenÜber

dem ASt ols ,,Dritten" iühfl und weiter, doß nicht zu prÜfen ist, ob der

Versicherungsverlrog gem. $6 Abs. I S. 3 WG gekundigt worden ist.
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Diese vertroglich vereinborte Klousel ist wirksqm (vg l. OLG Düsseldorf

VersR 81,7 69l,obscho n sie ü ber d ie f ü r d ie H oftpfl ichversicheru n g gel-

tende gesetzliche Regelung des $ 
.l52 

WG zu Losten des VN hinous-

geht. $ 
.l52 

WG ist obönderbori ouch zu Losten des VN (Prölss/Mor1in,

WG 24. Aufl. Anm. 3 zu $]521.

2. Die Voroussetzungen der genonnten Vertrogsklousel sind gegeben.

Der Schoden, den derASt mit der beobsichtigten Kloge geltend mocht,

beruht noch seinen eigenen Angoben dorouf, doß der VN der Ag,

der Steuerberoter D., es trotz wiederholter Aufforderungen versöumt

hot, die Johresbilonz und die Steuererklörungen des ASt (und seiner

früheren Ehefroul für dos Johr l9B2 zu erstellen und dem zustöndigen
Fino nzo mtvorzu legen. Do noch hot er es ebenfo lls versöumt, gegen die
im Schötaneg erlossenen Steuerbescheide für dos Johr l9B2 recht-

zeitig Rechtsmittel einzulegen. Dodurch - so trögt der ASt vor - seien

er und seine frühere Ehefrou mit höheren Steuerschulden belostet
worden, ols dies noch Erstellung einer ordnungsgemößen Bilonz und

Veronlogung noch Sieuererklörungen oder ouch noch fristgerechter
Einlegung der zulössigen Rechsmittel durch den VN D. der Foll ge-

wesen wöre.

Die oben ongeführten Pfiichverierzungen cies Viri D. geschohen wis-
sentlich. Der VN D. hot die versöumten Fristen in Kenntnis derselben,

ihres Abloufs und in Kenntnis seinerVerpflichtung, diese Fristen einzu-

ho lten, verstreichen lossen. Der ASt trö gt sel b.st vor, dofl dos zustö n d ige
Finonzomt den VN D. mehrfoch oufge{ordert hobe, die entsprechen-

den Erklörungen obzugeben. Auch hoi derVN D. die Steuerbescheide

unmittelbor noch dem 6.4.1984 von dem ASt erholten zum Zweck der
Einlegung von Rechtsmitteln. Gleichwohl hot er die ihm bekonnte
Rechismittelfrist verstreichen lossen und erst unter dem 24.5.1984 -
verfristet - Einspruch eingelegt.

Domii hot D. die Fristen [eweils bewußt verstreichen lossen und domit
wissentlich, nömlich in Kenntnis der Anweisung des ASt (sowie seiner

früheren Ehefroul und seiner Verpflichtung sowie deren Verletzung,
gegen seine Pflichten und die Anweisungen seiner Mondonten ver-

stoßen, die Bilonzen rechtzeitig zu erstellen, die Steuererklörungen

rechtzeitig dem Finonzomt vorzulegen und - zumindest - die Rechts-

mittel gegen die im Schötzweg ergongenen Steuerbescheide recht-

zeitig einzulegen. Der ASt behouptet nicht etwo, D. hobe die Fristen

lediglich übersehen. Er gibtvielmehr ols Grund fur die Fristversöumung

Schlomperei und Schleifenlossen der zu erledigenden Arbeiten on,

wos bedingien Vorsotz einschließt.

Die Vorschrift des $4 Nr. 6 AVB-WB setzt ollerdings nicht vorous, doß

sich der Vorsqtz des VN ouf die Entstehung eines Schodens erstreckt
(vg l. O LG Düssel dorf VersR Bl, 7 69 177 0ll. Es gen ü gt viel m eh r su biektiv

dos Bewu$tsein des Versicheden, gesetz-, vorschrifts- oder sonst

pflichtwidrig zu hondeln (vgl. ouch BGH VersR 59,6911.

3. Es hondelt sich bei der Vorschrift des $4 Nr. 6 AVB-WB um einen

,,subiektiven" Risikoousschluß und nicht um die Regelung einer Oblie-
genheitsverletzung (vgl. OLG Düsseldorf VersR 81,769 17701; OLG

Koblenz Gl7/80: VersR 80, 643). Dieser Annohme steht die von dem

ASt ongeführte Entscheidung des 
.l0. 

Zivilsenots des erkennenden

Gerichts nicht entgegen {VersR 82, l0B9). Dort ist nömlich ols froglich

bezeichnet, ob ouch solche Klouseln,,,die entsprechend den $$ 61,152

WG Verholtensweisen des VN, die unmittelbor und schuldhoft den

Versicheru n gsfo I I herbeif ü h ren'j o ls O bl ieg en heiten beg riffen werden

können.

Für die Vertrogsklousel des $4 Nr. 6 AVB-WB gilt, doß sie nicht ols

O bliegen heit des VN betro chtet werden ko n n, d o d ie Verh o ltensweise

des VN hier unmittelbor und schuldhoft den Versicherungsfoll herbei-

fuhrt (vgl. OLG KoblenzVersR 82,1090 m.w.Nochw.) und nicht - wie in

dem rrom lO. Tivilsenot entschieclenen Foll - ein Verholten des VN

betriflt,,,bei dessen Nichtbeochiung die Gefohrenloge ouf erhöhtem

Niveou noch ouszuruhen pflegt" (vgl. Bruck/Mollel WG $ 32 Rdnr.43)

Dorous folgt, do0 die Pflichverletzung des VN D., die zu einem sublek-

tiven Risikoousschluß gefuhrt hot, ouch zur Leistungsfreiheii gegenÜber

dem ASt ols ,,Dritten" iühfl und weiter, doß nicht zu prÜfen ist, ob der

Versicherungsverlrog gem. $6 Abs. I S. 3 WG gekundigt worden ist.
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Hoftung des Wi*schoftsprüfers
- Mondont mit Auslondsbeteiligung,

An rech n u n g ito lien ischer Kö rpersch oftsteuer

- Veriöhrung, g5lo WPO
(LG Koln Urt.v. 19.10.1989 - 2 O V/891

blöttern zu qddieren, um festzustellen, ob dem Beklogten, dem zur
Erleichterung der Rechenvorgönge enisprechende Büromoschinen zur
Verfügung stehen, evtl. Rechenfehler unterloufen sein könnten, die im

übrigen ouch bei der Betriebsprüfung durch dos Finonzomt nicht festge-
stellt worden sind. Richtig ist zwor, do0 die Klöger die uberhohten Ein-

no h men im Jo hre l9B0 feststellten, dies wo r o ber nur deshol b möglich, weil
sie ihre Buchführung inanrischen ouf EDV umstellen ließen und beidieser
Gelegenheit die Unstimmigkeiten sich bei der computermößigen Veror-
beitung ergoben.Leitsötze (d.Verf.),

l. Die Berotung über eine Umstrukturierung der Mondontin ist nicht mit
derVorloge entsprechenderVertröge beendei. Vielmehr konn z. B. die
Verpflichtung bestehen, über die Art und dos Verfohren der indirekten
An rech n u n g der ito I ien ischen Kö rpersch oftsteuer o ufzu klö ren. Dies g ilt
insbesondere donn, wenn erkennbor isi, doß der Mondont die
Anrechenborkeit nicht kennt und erst durch deren Ausnuizung der
d u rch den neu g esto lteten Vertro g entsto ndene Steuervodeil sicherge-
stellt werden konn.

2. Ein Schodenersotzonspruch wegen vermeidbor gewesener Körper-
schoffsteuerzohlung entsteht gem. $51o WPO im Zeitpunkt der
Besto n d s kroft d es Kö rpe rsch oftsteu e rbesch eid es.

3. Fühd die unterlossene Beroiung des Johres 1977 nicht nurzurvermeid-
boren Körperschoftsteuerbelostung 1977, sondern ouch zu entspre-
chenden Schöden in den Folgeiohren, so sind diese Folgeschöden
lediglich Bestondteile des Gesomtschodens. Die Veriöhrungsfrisi für
den durch die Pflichtuerletzung 1977 ousgelösten Schodenersotz-
onspruch wird durch die Entstehung des ersten Teilschodens - (Körper-

schoftsteue r 19771 - in Louf gesetzt.

4. Ein Hinweis ouf Fehler in den eigenen Arbeiten und den Louf derVeriöh-
ru n g hot nur bis zu m Mo ndotsende zu erfolgen. Do rü ber hino us hot der
WP,,begründeten Anloß" gehobt, seine fehlerhofte Tötigkeit zu über-
prüfen.

Aus den Gründen:

Die Beklogteworzworverpflichtet, im Rohmen ihrer- im Zusommenhong
mit der gesellschoftsrechtlichen Umstrukturierung der Klögerin und der
domit verbundenen Einbringung der im Besitz der Gesellschofter befind-
lichen Aktien der itolienischen Firmo A.T. S.p.A. in dos Betriebsvermögen
der Klögerin - ousgeübten Berotungstöiigkeit die Klögerin bis zum soge-
no n nten Ein bri n g u n gsvertro g v om 20. 4.1977 ouf die An rechen bo rkeit der

Versicherun gssch utz des
Steuerberolers/Wirtschoftsprüfers
- Berufsh oftpf lichversicheru n g

- Wissentliche Pflichverletzung $4 Nr. 6 AVB-WB
{OLG Koblenz Beschl.v. 28.2.1989 -12W 96/89, VersR l99O,4l)

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Lößt der Steuerberoter trotz mehrlocher Aufforderungen Fristen ver-
streichen, sind dodurch entstehende Schodenersotzonsprüche nicht
vom Versicherungsschutz umfoßt. Versicherungsschutz ist wegen

,,wissentlicher Pflichverletzung" nicht zu gewöhren. ($ 4 Nr. 6 AVB-WB)

2. DieAnschlu0klousel des $4 Nr.6 AVB-WB seizt nichtvorous, doß sich

der Vorsotz des Versicherungsnehmers ouf die Entstehung eines
Schodens erstreckt.

3. $4 Nr. 6 AVB-WB stellt einen ,,sublektiven Risikoousschluß" dor.

Aus den Gründen:

l. Die Antrogsgegnerin (Agl ist bereits noch $4 Nr.6 derAllgemeinen
Bed in g u n gen fü r d ie Verm ögensscho den-H oftpf lichtuersicheru n g von
An g eh ö ri g en d er wi rtsch ofts- u n d steu erberote n d en Berufe (AVB-\^/BI,

der zwischen den Po rteien des Versich eru n gsvertro gs u nstreitig verein-
bort ist, nicht zur Gewöhrung von Deckungsschutz für den Berufshoft-

pflichtonteil verpflichtet. Noch dieser Vorschrift erstrech sich der Ver-
sicherungsschutz nömlich nicht ouf Hoftpflichtonsprüche,,wegen
Schodenverursochung durch wissentliches Abweichen von Gesetz,
Vorschrift,,Anweisung oder Bedingung des Auftroggebers oder durch
sonstige wissentliche Pflichtverletzung" durch den VN.
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Für die Schodenersotzpflicht des Beklogten ist es ohne Bedeutung, doß
dos Finonzomt bei der Betriebsüberprüfung im Johre 1979 die von dem
Beklogten vorgenom menen Doppelberech nungen n ichi festgestellt und
berichtigt hot. Der den Klögern entstondene Schoden tritt zwor erst noch
Durchführung der Betriebsprüfung und Bestondskroft der neuen Fest-

siellungsbescheide ein, dieser Schoden beruht ober weiterhin ouf den
pflichtwidrigen Berechnungen des Beklogten und den zu hohen Einkom-

mensongoben in den Steuererklörungen. Eine etwqige Nochlössigkeitdes
Finonzomtes konn den Klögern nicht ols Mitverschulden ongerechnet wer-
den, do dos Finonzomt im Verhöltnis zu dem Beklogten nicht ols deren
Erfüllungsgehilfe onzusehen ist. Die von dem Beklogten zitierfe Entschei-

dung OLG Celle, DSIR l9BB, 331 ist im vorliegenden Foll nicht einschlögig,
do dem Finonzo mt nicht der Vorwu rf einer fo lschen Rechtso nwendun g zu

mochen ist (im Folle des OLG Celle stottdes holben den vollen USt-Sotzl,
sondern es lediglich nichi bemerkt hot, doß dos von dem Beklogten
errechnete totsöchliche Einkommen der Klögerzu hoch ongegeben wor.

Die Klöger trifFt - entgegen der Auffossung des Beklogien - ouch kein

eigenes Mitverschulden an dem entsiondenen und der Höhe noch nicht
streiiigen Schoden. Die Klöger hoben dos Formulor des Beklogten al.zor

nicht richtig ousgefüllt, der Schoden ist ober ollein dodurch entstonden,
doD die Mitorbeiter des tsekiogten entgegen dessen Anordnungen zu

den Gesomteinnohmen der Spolte 5 die in der Spolte 6 oufgeführten
Betröge hinzu oddierf hoben.

Lin Mituerschulden der Klöger konn ouch nicht dorin gesehen werden,
doß sie die von dem Beklogten errechneten und in die Steuererklörungen
übernommenen Johreseinnohmen nicht im einzelnen überprüft hoben.
Die Klöger können sich ols Auftroggeber grundsötzlich dorouf verlossen,
doß der mit der Bilonzierung beouftrogte Steuerberoier die domitverbun-
den en Feststel I u n gen gewissen hoft u n d u ntersch riftsreif o n ho nd der ü ber-
gebenen vollsiöndigen Unterlogen erstellt und ggf. Rückfrogen holt, folls
gewisse Unklorheiten oufireten. Es ist anzor ollgemein onerkonnt, doß
ouch den Steuerpflichtigen eine gewisse Uberprüfungspflicht trifft, weil er
mit seiner Unterschrift die Richtigkeit und Vollstöndigkeit der Angoben in

seiner Steuererklörung gegenüber dem Finonzomt versichert. Ein Mit-
verschulden der Klöger im Verhöltnis zu dem Steuerberoter konn noch
Auffossung des Senotes ollerdings nurdonn ongenommen werden,wenn
die uberhohten Johreseinnohmen für sie noch Durchsicht der Unterlogen
ohne weiteres erkennbor gewesen wören. Dovon konn im vorliegenden
Foll nicht ousgegongen werden. Die Klöger woren noch Auffossung des
Senotes insbesondere nicht verpflichtet, die gesomte Bilonz durchzurech-
nen und insbesondere sömtliche Positionen ouf den co. 40 Einnohme-

o uf die o uslö ndische Beteiligu ng erhobenen ito lien ischen Körperschofts-

steuer hinzuweisen. Diesen Hinweis hot sie schuldhoft ß9276,27BBGB\
unterlossen. Aber ein insoweit der Klögerin möglicherweise zustehender

Schodenersotzo nspruch wegen positiverVerlrogsverletzu ng ist iedenfo I ls

veriöhrt. Dobei konn offenbleiben, ob es sich bei dem im Zusommenhong
mit der Umstrukturierung der Klögerin obgeschlossenen Beroiungs-

verlrog der Porteien um einen Dienst- oder Werkvertrog hondelte (vgl.

Polondt-Thomos, BGB,47. Aufl., Einfuhrung vor $ 631 Anm. 5).

Unstreitig wor die Beklogie beouftrogt, die Klogerin im Hinblick ouf die

beobsichtigte U mstrukturierung umfossend wirtschoftlich und steuerlich

zu beroten. Do die Klögerin offensichtlich einer fochkundigen Berotung

bedurFte und doher zu diesem Zweck gerode die Beklogte ols Wirt-
schoftsprüfungsgesellschoft und nicht ihren Sieuerberoter mit der Erorbei-

tung eines Umstrukturierungskonzepts beouftrogte, wor die Beklogte

nicht nur verpflichtet, dos für die Klogerin - ouch in steuerlicher Hinsichi -
günstigste U mstrukturierungskon zept - unter Berücksichtigung eventueller

Vorgoben - zu erorbeiten. Vielmehrworsie ouch verpflichtet, die Klögerin

übersolche sieuerlichen Vorteile oufzuklören, die erstdurch die Umstruktu-

rierung entstonden und doher dieser nicht ohne weiteres bekonni sein

konnten. Die mit der Umstrukturierung verbundenen sieuerlichen Vorleile
nutzten der Kiögerin nichts, wenn ciiese die Vorteiie mongeis Kenninis

nicht ousnutzen konnte. Diesbezuglich durFte sich die Beklogie nicht ouf
den Steuerberoier C. verlossen, der anror mit der Erledigung der loufen-

den stouerlichen Angelegenheit betrout bliob, iedoch nicht mit den die

Umstrukturierung betreffenden Frogen befoßtwor. Die Klögerin hotte ouf-
grund des mit der Beklogten obgeschlossenen Beroiungsvertrogs

Anspruch dorouf, von dieser über die sieuerlichen Vorteile der Umstruktu-

rierung oufgeklört zu werden, weil sie sich insoweit nicht (ousschlieDlich)

ouf ihren Steuerberoter verlossen, sondern gerode im Vertrouen ouf die

Sochkunde der Beklogten von dieser beroten werden wollte. Dies golt ins-

besondere bezüglich der steuerlichen Auswirkungen dervon der Beklog-

ten vorgeschlogenen Einbringung der quslöndischen Beteiligungen in dos

Betriebsvermögen der Klögerin, die eine Anrechnung der itqlienischen

Steuern ersfmqls ermöglichte. Außerdem wor die Froge derAnrechenbor-
keit der itolienischen Steuern noch dem unbestrittenen Vortrog der
Klögerin zumindest ollgemein wiederholt Gegenstond der die Umstruhu-

rierung betreffenden Gespröche der Porteien. Ferner wurden die steuer-

lichen Vor- und Nochteile der Umstrukturierung ousführlich erörtert
(2. B. om 1.4.19771.

Noch dem unbestrittenen Vortrog der Klögerin hot die Beklogte zwor ouf

die direkte Anrechnung der itolienischen Quellen- bzw. Kopiiolertrog-
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steuer, die ouf die Dividenden ous den ouslöndischen Beteiligungen
erhoben wird, hingewiesen, nicht iedoch - bis zum sogenonnten Einbrin-
gungsvertrog vom 20.4.1977, olso bis zur Durchführung der Umstrukturie-
rung - ouf die indirekte Anrechenborkeit der itolienischen Körperschoft-
steuer, die ols gewinnobhöngige Steuer ouf die Erlöse ous den ouslöndi-
schen Beteiligungen erhoben wird. Dieses Unterlossen wor pflichtwidrig
und schuldhoft, wobei die Beklogte sich dos Verholten ihres Verfreters, des
Wirtschoftsprüfers Dr. 8., zurechnen lossen mu0.

Es konn dohinstehen, ob sich der Beklogten zusötzlich oufgrund der
Prüf u n g u nd Testieru n g d es J o h reso bsch I usses f ü r 1926, d ie Voro ussetzu n g
fur die Umstrukturierung woren, oufdröngen mu0te, die Klogerin über die
An rechen bo rkeit der ito I ien ischen Körperschoftsteuer o ufzu klö ren.

Die Beklogte konn sich nicht mit Erfolg auf ZilIer 2.t2l, ihrer Auffrogs-
bedingungen berufen. Abgesehen dovon, dofi die Beklogte, die zur
sieuerlichen Berotung befugt ist ($ 2 Abs. 2 WPOI, ousdrücklich mit der
Berotung (ouch) in steuerlichen Frogen der Umstrukturierung beouftrogt
wor, ging es hier bei der Froge noch einer Anrechnung ouslöndischer
Steuern nicht um die Einholtung steuerlicher Vorschriffen, sondern um die
Ausnutzung (lego ler) steuerlicher Vorteile.

Die PflichVerletzung der Beklogten ist (olleinl dorin zu sehen, doß diese es

bis zum sogenonnten Einbringungsvertrog unterließ, die Klögerin überdie
Anrechenborkeit der itqlienischen Körperschoftsteuer oufzuklören. Soweit
die Klagerin erstmols im Schriffsotzvom 10.4.1989 vorgetrogen hot, die
Fro ge der An rechen bo rkeit der ito I ien ischen Körpersch oftsteuer sei eben-
folls Gegenstond sömtlicher Gespröche gewesen, die die Porteien in der
Zeit von Mifie1977 bis l9B5 ouf der Grundloge des Berotungsvedroges
vom 15. 6.1977 gefuhrt hötten, und die Beklogte hobe dobei die Froge der
An rechen bo rkeit der ito I ien ischen Körpersch oftsteuer stets o usd ruckl ich

verneint, ist d ieser Vodro g, der zudem i m Widersp ruch zur Klo gebeg rü n-

dung steht, nicht hinreichend subsiontiiert und im Hinblick ouf dos
Schreiben der Beklogten vom 10.6.1977 nicht ohne weiteres nochvoll-
ziehbor. Nochdem die Klegerin im Schriftsotz vom 15.9.1989 klorgestellt
hot, sie stütze ihren Vorwurf (ousschliefllichl dorouf, doß die Beklogte sie

bis Mitte 1977 nicht über die Anrechenborkeit der itolienischen Körper-
schoftsteuer oufgeklört bzw. diesbezüglich fehlerhoft beroten hobe, ist

entsprechend dem Vorfrog der Beklogten dovon ouszugehen, doD die
Fro ge der An rechen bo rkeit der iio I ien ischen Körperschoftsteuer o b Mitte
1977 nicht (mehd Gegenstond von Gespröchen der Porteien wor.

Die Beklogte wor nichi (erneutl oufgrund des Berotungsverfrogs vom
15.6.1977 verpflichtet, die Klögerin ouf die Anrechenborkeit der itolieni-

Selbst wenn mon zugunsten der Klöger eine schuldhofte Pflichtwidrigkeit

des Beklogten insoweii untersiellen würde, so wöre nicht ersichilich, doß
die nochtröglich erhohten Steuern nicht entstonden wören, wenn der
Beklogte in der Steuererklörung für dos Johr 1976 bereils richtig ouf dos

Verg leichsverfo h ren h in gewiesen hötte. Die Klö g er tro gen i nsoweit sel bst

nicht vor, dqß die von dem Betriebsprüfer nochtroglich erhobenen
Steuern moteriell-rechtlich nicht gerechtfertigt gewesen wören. Die

Klöger hoben olso letzflich nur dieienigen Steuern zu entrichien, die sie

oh neh in hötten entrichten m üssen, wen n der Beklo gte d ie Steuererklö ru n g

richtig ousgefüllt hate. Die Klöger können ihren Schodenersotzonspruch

iedenfolls nicht dorouf stützen, doß dqs Finqnzomt ihnen unter Umstönden

- in gesetzeswidriger Weise - ouch bei richtiger Ausfüllung der Steuer-

erklörung Steuervorteile gewöhrt hötte, ouf die sie moteriell-rechtlich

keinen Anspruch hötten.

Hoflung des Steuerberoters
- Mitverschulden des Mondonten

- Doppelerfossung von Einnohmen
(OLG Hqmm Urt.v.15.6.l9BB - 25 Ul55/B7l

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Den Mondonten trifFt eine Uberprüfungspflicht der Angoben in der
Steuererklörung, do er mit seiner Unterschrift deren Richtigkeit und Voll-

stö ndig keit versichert.

2. Die Uberprüfungspflicht verlongt nicht, die gesomte Bilonz durchzu-
rechnen.

Aus den Gründen:

Richtig ist die Auffossung des Beklogten, ein Steuerberoter müsse sich

grundsötzlich ouf die Richtigkeit der totsöchlichen Angoben seines

Mondonten verlossen können. lm vorliegenden Foll beruht die folsche

Berechnung der Gesomteinnohmen der Klöger ober nicht ouf folschen

totsöchlichen Angoben der Klöger, sondern ouf einer den eigenen
Anweisungen und Belehrungen zuwider loufende Addition der Spolten

5 und 6 der Formulore.

64 57



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 3/90 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 3/90

Einwoh nermeldeo mt hot do nn ergeben, doß zum Zeitpun kt der Besich-

tigung nur Fomilienongehörige der Eigentümerin gemeldeiworen. Mit

Rücksicht ouf diese gemeinsqme Ortsbesichtigung und die von dem

Finonzomt bereits elteilten Hinweise wor der Beklogte noch Auffossung

des Senotes nicht nochmols verpflichtet, die Klöger über die Vorous-

setzungen einer Anerkennung zu belehren. Es fehlt insoweit qn einer

Aufklörungsbedürftigkeit der Klöger. Die Klögerin zu l) muß sich die

Hinweise gegenüber dem Klöger zu 2l ols Ehefrou zurechnen lossen.

Noch der entsprechenden Aufklörung durch dos Finonzomt wöre es

nunmehr Soche der Klöger gewesen, die beonsiondeten Röume in

einen ordnungsgemößen boulichen Zustond zu bringen, die fehlende

Kücheneinrichtung oufzustellen und den behoupieten Mieivertrog ols

lndiz für die Selbstandigkeit der Wohnung vorzulegen. Dies wor ober

wegen der bereits genonnten Gründe (erhebliche Boumöngell bis zum

Johre 1986 nicht möglich, so doß eine Pflichtwidrigkeit des Beklogten

ouch nicht dorin gesehen werden konn, do0 er den Einspruch gegen

den Einheitswertbescheid des Finonzomtes vom l0.B.l9B3 nicht

begründet und gegen die Einspruchsentscheidung vom 14.ll.l9B3 kein

weiteres Rechtsmitteleingelegt hot.Aus gleichem Grund hötte ouch ein

Einspruch gegen den Bescheid des Finonzomtes vom 4.1.1984 keine

Aussicht ouf Erloig gehobt, cio ouch zu cjiesem Zeitpunkt cjie oberen

Röume nicht cls Einliegerwohnung onerkonnt werden konnten.

Unstreitig befonden sich die ols Einliegerwohnung geplonten Röume

crst im Johre 1986 in einem ordnungsgemößen boulichen Zustond

und erst zu diesem Zeitpunkt wurde die fehlende Kücheneinrichtung

oufgestellt und der Mietvertrog mit der Mutter der Klögerin zu ll obge-

schlossen. Dies dürlte ouch der Grund sein, doß der neue Steuer-

beroter der Klöger nicht bereits mit Wirkung vom l.l. 1985, sondern erst

mif Wirkung vom 1.1.1987 die Anerkennung ols Zweifomilienhous

beontrogi und mit Erfolg durchgesetzt hot.

2. Zu Recht hot dos Londgericht ouch einen Schodenersotzonspruch ver-

neini, soweit die Klöger dem Beklogten vorwerfen, in der Steuer-

erklörung für dos Johr1976 eine folsche Angobe gemocht zu hoben'

Unsireiiig ist insoweit zwischen den Porteien, doß der Beklogte in der
gencnnten Steuererklörung ongegeben hot, es hobe ein Konkursver-

fohren stottgefunden, wöhrend totsöchlich ein Vergleichsverfohren

durchgefuhd worden ist. Unstreitig ist ferner, doß der BetriebsprÜfer

diese folsche Angobe zum Anloß genommen hot, den bereits

bestondskröftigen Einkomrnensteuerbescheid vom 15. 10. l9B2 für dos

Johr 1976 nochtröglich oufzuheben und zum Nochieil der Klöger

obzuöndern.

schen Körperschoftsteuer hinzuweisen. Mit der Billigung des von der

Beklogten erorbeiteten Konzepts durch die Klogerin und dem Abschlu{)

d es so g en o n nte n Ei n b ri n g u n g svertro g es vo m 20. 4.1977 wo r d ie U m stru k-

turierung der Klögerin - im wesenilichen - durchgefüh4 so doß der

Auftrog der Beklogten, die Klögerin in qllen die Umstruhurierung betref-

fenden Frogen umfossend zu beroten, beendet wor. Der Vertrog vom

15.6.1977 verpflichtete die Beklogte, die Klogerinzvr Berotung in,,steuer-

lichen Einzelfrogen'1 Für diese,,Einzelberotungen" vereinborten die

Porteien ein monotliches Pouscholhonoror. Wöhrend der Steuerberoter

C. noch wie vor die loufenden Steuerongelegenheiien der Klögerin

erled igte, sol lte d ie Bekl o gte o ufg ru nd des Vertro g es vo m 15. 6.1977 led ig-

lich ,,bei Bedorf'id. h. zwecks Klörung einzelner Steuerfrogen, ieweils ouf

ousdrückliche Anfroge der Klögerin hin berotend tötig werden. Noch

dem unbestrittenen Vortrog der Beklogten wurde diese ober im Rohmen

des Berotungsvertroges vom 15.6.1977 nicht mit der Froge derAnrechen-

borkeit der ouf die Auslondsbeteiligung der Klögerin erhobenen itolieni-

schen Körperschoftsteuer noch mols befoßt.

Die Beklogte hot die Klogerin nicht mit ihrem Schreiben vom 10.6.1977

ü ber d ie An rechen bo rkeit der iio I ien ischen Kö rperschoftsteuer o ufgeklö rt,

zumindest nicht in der geboienen Klorheit und im erforderlichen Umfong,

so do0 ihre Pflichverletzung nicht,,geheilt" wurde, sondern fÜr cien der

Klögerin entstondenen Schoden (mit-l kousol blieb.

Die Klögerin teilte der Beklogten mit Schreiben vom 31.5.1977 nil, do$

wegen der komplizierten Steuererklörung in ltolien eine Auttrogsedeilung

on den Korrespondenten der Beklogten wichtig sei und doß sie, die

Klögerin, hoffe, doß die ouf die Auslondsdividenden erhobene itolieni-

sche Körperschoftsteuer irgendwie verwertbor sei. Der Klögerin wor olso

die Anrechenborkeit der itolienischen Körperschoftsteuer nicht bekonnt.

Sie brochte nömlich gerode zum Ausdruck, doß die ,,Verwertborkeit'i

d. h. die Anrechenborkeit der itolienischen Körperschoftsteuer noch

geklort werden müsse. Dos Antwortschreiben der Beklogten vom

10.6.1977 befoDte sich ousschlie$lich mit der in ltolien zu fertigenden

Steuererklörung. Lediglich in dem beigefügten Schreiben vom 2.6.1977

o n ih ren Korrespondenten ist zwo r von einer Steuero nrech nung die Rede.

Die Beklogte gob der Klögerin domit iedoch nur zv verstehen, do0 sie

ihrem Korrespondenten mitgeteilt hobe, doß zwecks Steueronrechnung

in Deutschlond der Nochweis über die Festseizung und Zohlung der

itolienischen Steuer benötigtwerde. Abgesehen dovon, do0 sich nur ous

der Bezugnohme ouf $26 KSIG ergeben konnte, do0 die Körperschoft-

steuer gemeint wor, wor dos Schreiben vom 2.6.1977 on den Korrespon-

denten gerichtet, der sich um den Nochweis der in ltolien festgesetzten
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und gezohlten Sieuer- nicht um deren Anrechenborkeit in Deutschlond -
kümmern sollte. Die Beklogte hötte ober unmitfelbor die Klogerin spöte-
stens oufgrund deren Schreibens vom 31. 5.1977 im einzelnen überdie Art
und dos Verfohren der indirehen Anrechnung der itolienischen Körper-
schoftsteuer oufklören müssen, um die Ausnutzung dieses erst durch den
sogenonnten Einbringungsvertrog entsfondenen Sleuervorfeils sicherzu-
stellen. Sie durFte eine diesbezügliche Kenntnis der Klögerin nichtvorous-
setzen. Sie hötte wenigstens durch Rücksproche beim Steuerberoter C.
klören müssen, ob diesem die Anrechenborkeit der itolienischen Körper-
schoftsteuer bekonnt wor, domit die onrechnungsbedingte Steuer-
befreiung spöter ouch iotsöchlich durch Stellung des notwendigen
Antrogs in Anspruch genommen wurde. Do die Beklogte die Einbringung
ouslöndischer Beteiligungen in dos Betriebsvermögen der Klögerin
gerode ous steuerlichen Gründen vorgeschlogen hot, muDte sie diese
ouch über die mit der Einbringung verbundenen steuerlichen Vodeile
oufklören. lhr Schreiben vom 7.7.1977 befoßte sich nicht mit der itolieni-
schen Körperschoffsteuer, sondern ollein mit der itolienischen Quellen-
steuer.

Ob die Beklogtesich ouf die inZilIer9.(31 ihrerAuffrogsbedingungen vom
i B. 10. l9zl - n u r d iese kon nten d em Auftro g zvr Erorbeiiu n g ei nes U mstru k-

turierungskonzepts zugrunde gelegen hoben - entholtene Ausschluß-
klousel berufen konn, ist froglich. Denn Bedenken bestehen insoweit, ols
durch die Ausschlußklousel die gesetzliche Veriohrungsfrist von fünf
Johren ouf sechs Monote ob Kenntnis verkürztwird und ein Hinweis ouf
die Folge einerVersö um u ng der sechsmonotigen Frist zur Klogeerhebung
ob Ablehnung von Schodenersotzonsprüchen weder vorgeschrieben
wor noch der Klögerin gesondert erteilt wurde (onders Auftrogsbedin-
gungen vom l.l0.l9B3l. Letztlich konn oberdohingestellt bleiben, ob die in
ZifIer 9.(3) geregelten Ausschlußfristen wirksom vereinbort worden sind
(vg l. BGH NJW 79,1550 {+.; NJW 82, 

.1516 
ff.; Po lo n dt-Hein richs, o.o.O., $ 9

AGBG Anm. Zo). Denn die Schodenersotzonsprüche der Klögerin sind

iedenfolls ver[öhrt.

Die Ver[öhrung der gegen die Beklogte, die (nud Wirtschoftsprü{ungs-,
nicht zugleich Steuerberotungsgesellschoft ist, geltend gemochten
Schodenersotzonsprüche bestimmt sich noch $5lo WPO (vgl. NJW Bl,

401 ff.). Die fünfiöhrige Ver[öhrungsfrist des $ 5lo WPO beginnt - wie die
dreiiöhrige Veriöhrungsfrist des $51 BRAO und des $68 SIBG - mit der
Entstehung des Schodenersotzonspruches, der den Eintritt eines Scho-
dens voroussetzt. Dobei isf ouf den Zeitpunkt obzustellen, in dem die
Erhebung einer Feststellungskloge zulössig ist. Wederist eine Bezifferbqr-
keit des Schqdens noch eine Kenntnis des Geschödigten von der Pflichr

bereich ergebe. Doron fehle es, wenn die Trennung ohne besonderen
Aufwond nochtröglich wieder oufgehoben werden könne. ln seiner Eni-

scheidung vom 25. 7.1980 hotder Bundesfinonzhof (BStBl.lg8l ll,l52 flous-
gefüh4 doß bei nicht obgeschlossenen Wohnungen und insbesondere
bei Röumen einer Einliegewohnung, die boulich nicht gegenüber den
onderen Röumen und Wohnungen obgetrennt sind, weiterhin ouf die
Zweckbestimmung der Röume und ihre totsöchlichen Nufzung obzustel-
len sei. ln diesen Föllen sei eine eingerichtete und benutzbore Küche

weiterhin Voroussetzung für die Anerkennung von Röumen ols selbstön-
dige Wohnung. ln einer weiteren Entscheidung vom 15.3.1984 hot der
Bundesfinonzhof (BStBl.l9B4ll,4O3) ousgefuhrt, es genüge nicht, doß für
Herd, Wosserzo pfstel le oder Ausg uß ledig I ich d ie Ansch I üsse vorho nden
seien. - Auch noch dem ErloD des Finonzministers des Londes Nordrhein-
Westfolen vom 5.,l0.1979 lvgl. beigezogene Einheitswertokte S. ZBI ist

Voroussetzung für die Annohme einer selbstöndigen Wohnung im Sinne
des $ ZB Bewertungsgesetzes, doß nicht nur die Anschlüsse vorhonden
sind, sondern zu der Ausstottung einer Küche zumindest ein beiriebs-
fohigier (ongeschlossener) Herd, eine eigene Wossezopfstelle und ein
eigener Ausguß (Spüle)... gehöre. Eine solche Kücheneinrichtung wird
von den Klögern nicht behouptet und wöre noch ihren eigenen Erklörun-
gen im Senotstermin ouch nicht möglich gewesen, do erhebliche Bou-
möngel im ObergeschofJ vorhonden woren, die wegen der schweben-
den Bouprozesse nicht beseitigt werden konnten, so doß die im Bereich

der Anschlüsse oufgeschlogenen Wönde über longe Zeit offenblieben.

lm übrigen hoben die Kleger nicht hinreichend dorgeton, doß der
Beklogte pflichtwidrig eine Hinweispflichtverleizt hobe. Aus dem bereits
ongeführten Aktenvermerk des Finonzomtes vom 25.5.1983 ergibt sich,
doß der Klöger zu 2l bei der Besichtigung ols Auskunftsperson für die
Klögerin zu l) ols Eigentümerin ouftroi und ervon dem Finonzomi unmittel-
bor dorüber belehrtworden ist, doß eine Anerkennung ols Zweifomilien-
hous noch den örtlichen Gegebenheiten nicht in Betrocht komme. Die
Röume seien wederzu den übrigen im Dochgeschoß befindlichen Wohn-
röumen der Eigentümerin obgeschlossen noch enthielten sie die notwen-
digen Anschlüsse für eine Spüle und einen Herd, um eine Küche oder
Kochgelegenheit einzurichten. Der Klöger zu 2l soll noch dem Vermerk
des Finonzomtes ousdrücklich erklort hoben, doß diese noch ongelegt
würden. Es wurde ferner dorouf hingewiesen, doß gegen eine Anerken-
nung ouch spreche, dofi die beiden Röume ols Kinderzimmereingerichtet
und benutztwürden. Der Klöger zu2l soll in diesem Zusommenhong von
einem bestehenden Mietvertrog gesprochen hoben, ohne iedoch nöhere
Angoben dorüberzu mochen. Die Uberprüfung des Finonzomtes beidem
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nur von Fomilienongehörigen der Eigentümerin bewohnt. Es hondelt sich

bei dem Geböude um ein Einfomilienhous im Sinne von g 25 Abs. I Nr. I

und Abs. 5 Bewertungsgesetz..."

Die Anerkennung ols Zweifomilienhous wurde versogt.

Der Klöger holt den beklogten Steuerberoter für verontwortlich, doD dos
Einfomilienhous in den Johren l9B0 bis 1986 nicht onerkonnt worden sei.

Wegen entgongener Abschreibungsmöglichkeiten in Höhe von DM
134.410,- verlongt er Schodenersotz. Doneben begehrt er Schodener-
sotz, weil der Steuerberoter die Steuererklörung 1976 teilweise unrichtig

ousgefüllt hobe. Er hobe ols Grund für den Aufgobe- und Veröu0erungs-
gewi n n,,Kon ku rs" o n gegeben, wö h rend totsöch lich ein Verg leichsverfc h-

ren stottgefunden hobe. Diese unrichtige Angobe hobe den Betriebs-

prüfer bei einer spöteren Betriebsprüfung veronloßt, den bereits rechts-

kröftigen Steuerbescheid für dos Johr 1976 oulzuheben und zu seinen

Losten zu öndern.

Aus den Gründen:

I . Selbstwenn mon zugunsten der Klöger dovon ousgehen würde, doß -
entgegen den Feststellungen des Finonzomtes bei der Ortsbesichti-
g ung o m 21. 3. 1983 (vg i. Aktenvermerk vom 25. 5. 1983, 8i. 32 cier beige-
zogenen Einheitswertokte) - die notwendigen Anschlüsse für die
Wohnkuche bereits vorhonden gewesen wören, so hötte dies ous

rechtlichen und totsöchlichen Gründen nicht ousgereicht, um die
Einliegewohnung ols Zweitwohnung im Sinne des $25 Abs. 6 des
Bewertungsgesetzes onerkennen zu können.

Der Bundesfinonzho{ hot zwor in seiner Enischeidung vom 5.10..1984
(BStBl.l9B5 11,151 ff) ousgefuhrt, es komme nicht dorouf on, ob der mit

den notwendigen Anschlüssen versehene Roum totsöchlich bereits ols

Küche eingerichtet sei und benutztwerde, sogleich ober dorouf hinge-

wiesen, doß dieser Grundsotz nur für selbstöndige, obgeschlossene
Wohnungen gelte. Eine solche obgeschlossene Wohnung liegt im
vorliegenden Foll ober nicht vor. Sowohl die im Obergeschoß zu der
unteren Wohnung gehörenden Röume (Eltern- und Kinderschlof-

zimmer nebst Bodezimmer) ols ouch die zu der Einliegerwohnung
gehörenden beiden Wohnröume nebst Dusche und Toileite sind nur

über eine gemeinsome Treppe und einen gemeinsomen Flur zu errei-

chen. Der Bundesfinonzhof hot in der bereits genonnten Entscheidung

betont, doß eine geschlossene Wohnung nur ongenommen werden
könne, wenn sie einen eigenen Zugong oufweise und die Wohnungen
boulich so getrennt seien, doß sich ein douerhoft geschützter Wohn-

verletzung des Schödigers und vom Schodeneintritf erforderlich. Bei der
Froge der Entsiehung des Schodens der Klögerin sind hier die Besonder-

heiten des Steuerrechts zu berücksichtigen (vgl. BGH NJW 79,264/5;
NJW 79,1550 ff.; NJW 82,1285 ff., NJV/ B2,12BB/9; NJW 82,1532/31.

Dies bedeutet vorliegend, doß der der Klögerin entstondene Schoden

im Sinne des $ 5l o WPO nicht schon mit der Pflichverletzung der Beklog-

ten im Johre 1977, sondern erst mit der Abgobe der Körperschoftsteuer-

erklörung für1977 om 14. 2.1978 (ohne Antrog ouf Anrechnung der itolie-

nischen Körperschoftsteuer) oder mit Erlo0 des Körperschoftsteuer-

bescheids fü(1977 vom24.9.1979 eingetreten ist {vgl. Gehre, SIBG,l98l,
$68 Rdnr. B und 9). Die bloße Pflichtverletzung der Beklogten, nömlich

die Unterlossung des Hinweises ouf dieAnrechenborkeit deritolienischen

Körperschoftsteuerwqr lediglich ein mit einem Risiko belqstetes Verhqlten

beioffenem Schodeneintritt (vgl. BGH NJW B7,\BB7 ff.), der noch dovon

obhing, ob der Steuerberoter C. spöter die Anrechnung der itolienischen

Körperschoftsieuer beontrogte. Umgekehd ist hier nicht ouf den endgül-

tigen Schodeneintritt obzustellen. Vielmehr entstond der Schoden der
Klögerin im Sinne des $51 q WPO spötestens, ols der Körperschoftsteuer-

bescheid Iür 1977 Anfong 1979 beslondskröftig wurde. Denn dieser

,,Akt des Finonzomtes" setzte die Steuerschuld der Klögerin mongels

Anrechnrrng der itolienischen Körperschoftsteuer zu hoch fest, führte olso

zu einer steuerlichen Mehrbelostung, die bei ordnungsgemößem Hon-

deln der Beklogien und des Steuerberoters C. vermeidbor gewesen

wöre.

Die Veriöhrung der Schodenersotzonsprüche der Klögerin, ouch soweit

diese ouf die Körperschoftsteuerbescheide fur die Johre 1978 vnd1979
gestützt werden, begonn einheitlich spötestens Anfong 1979 vnd endete

doher spötestens Anfong 1984.

Die Beklogte, die ollenfolls bis Mitte 1977 verpllichtet wor, die Klögerin

über die Anrechenborkeit der iiolienischen Körperschoftsteuer ouf-

zuklören, weil sie ob Mitte 1977 nil dieser Froge nicht mehr befoßt wor
(siehe obenl, verletzte ihre Hinweispflicht doher nicht über Milre 1977

hinous. Mongels wiederholter Pflichverstöße entstonden nicht immer

wieder neue Schodenersotzqnsprüche der Klögerin, so doß ebenfolls die

Veriöhrungsfrist nicht immer wieder erneut zu loufen begonn (vgl. BGH

NJW 82,1532t3).

Vielmehr sind die Körperschoftsteuerbescheide für die Johre l9Z8 und

1979 wie der Körperschoftsteuerbescheid für1977 ousschließlich ouf die

Pflichwerletzung der Beklogten im Jqhre 1977 zvrüclzvführen. Desholb

setzte die einmolige Unterlossung des Hinweises ouf dieAnrechenborkeit
der itolienischen Körperschoflsteuer im Rohmen der Erorbeitung des
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U mstru kturieru ngskonzepts eine ein heitliche Veriö h ru ng o ller o us dieser
Pf I ichtwid rig keit der Beklo gten resu ltieren den Scho denersotzo nsprüche
der Klögerin in Louf. Die in zeitlichen Abstönden entstondenen Teil-

schöden, d. h. die durch die Körperschoftsteuerbescheide fur die Johre
ab 1977 [eweils festgesetzten steuerl ichen Meh rbelostu n gen der Klö g eri n

woren nömlich von Anfong on voroussehbor, und zwor ols notwendige
Folge der einzigen Pflichtverletzung der Beklogten; sie beruhten nicht
ouf [eweils weiteren PflichtverstöfJen. Solonge die Klögerin bzw. deren
Steuerberoter d ie An rechen bo rkeit der ito I ien ischen Körperschoftsteuer
nicht konnte, mußten zwongslöu{ig die Körperschoftsteuerbescheide
fur die Johre ab 1977 mit steuerlichen Mehrbelosiungen ergehen.
Diese Mehrbelostungen sind doher ols bloße Bestondteile eines Gesomt-
schodens onzusehen, dessen erster Teilschoden die Veriöhrungsfrist in

Louf setzte (vgl. BGH NJW 73,2285/6, NJW 79,264/5r NJW BZ

1887.; Gehre, o.o.O., S68 Rdnr. 11; Polondt-Heinrichs, o.o.O., $l9B
Anm. 2 b).

Somit ist der Schodenersotzonspruch der Klögerin wegen der Unter-
lossung des Hinweises ouf die Anrechenborkeit der itolienischen
Körperschoftsteuer durch die Beklogte (sogenonnter Primöronspruch)
veriöhrt.

Die Klögerin konn gegen die Beklogte keinen sogenonnten Sekundör-
onspruch geltend mochen, dessen Grundsötze (vgl. BGH NJW 85,1151/2,

2250 +.;2941f.) nicht nur ouf Rechisonwölte und Steuerberoter, sondern
o uch o u{ Wi rtschoftsprüfer o nzuwenden si nd (vg l. WP-Ho n d buch, 9. Auf-
loge, Bond l, Seite l43Z unten).

Ein Seku ndö ro nspruch, dessen Ver[ö h ru ng m it der Veriö h ru ng des Primö r-

onspruches beginnt, setzt vorous, doß der Wirtschoft'sprüfer ouf seine
Hoftung bezuglich des Primöronspruchs und dessen Veriöhrungsfrist
seinen Auftroggeber pflichturidrig nicht hingewiesen hot. Eine solche
Hinweispflicht besteht ollerdings nur bis zum Mondqtsende. Ferner muß

der Wirtschoftsprüfer,,begründeten" Anloß gehobt hoben, seine fehler-
hofte Tötigkeit zu überprüfen (vgl. BGH NJW 79,264t5).

Der Auftrog zur Erorbeitung des Umstrukturierungskonzepts wor ober
spötestens MilIe 1977 beendei. Zwor konn ouch ein neues Mondots-
verhöltnis die Pflicht zum Hinweis ouf eine fehlerhofte Tötigkeit ous dem
olten Mondotsverhöltnis begründen (vgl. BGH NJW 86,5Bl f.l. Aufgrund
des Berotungsvertroges vom 15.6.1977 hotte die Beklogte iedoch keine
Veronlossung mehr, die Unterlossung ihres Hinweises ouf die Anrechen-
borkeit der itolienischen Körperschoftsteuerzu überprüfen. Denn sie hotte
unbestritten keine Kenntnis von den vom Steuerberoter C. obgegebenen

Hoftung des Steuerberolers
- Belehrungen durch dos Finonzomt

- Fehlende BelehrungsbedurFtigkeit des Mondonten
{OLG Homm Urt. v. 5. Z.l98g - 25 U 233/BB)

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Eine Belehrungspflicht des Steuerberoters besteht nur, wenn der
Mondont belehrungsbedurltig ist. Hieron fehltes,wenn ervom Finonz-

omt bereits hinreichend oufgeklör1 wurde (hier, Anerkennung eines

Zweifomilienhousesl.

2. Geselzesmößige Steueryeronlogung konn keinen Schoden des Mon-
donten begründen.

Zum Sochverholt:

Der beklogte Steuerberoter wor bis l9B5 für den Kloger tötig. lm Johre

l9BO boute der Klöger ein Hous, welches ols Einfomilienhous mit einer im

Obergescho0 gelegenen Einliegerwohnung geplont wor. Eine Besichti-

gung durch dos Finonzomt wurde in einem iniernen Akienvermerk wie
{olgt obgewickelt,

,,Die örtliche Besichtigung diente unter onderem der Klörung, ob es sich

bei dem Grundstück um ein Einfomilienhous oder, wie vom Eigentümer in

seiner Erklö ru ng zu r Ein heitswertfeststel I u n g vo m 26.9.1982do rgelegt, u m

ein Zweifomilienhous hondelt. Der Ehemonn der Eigentümerin, der ols

Auskunftsperson ouftrot, mochte anzei im Dochgescho0 liegende Röume

ols Wohnung geltend. Die Röume woren iedoch weder zu den übrigen
im DochgeschoD befindlichen Wohnröumen der Eigentümerin obge-
schlossen noch enthielten sie die notwendigen Anschlüsse für eine Spüle

bzw. Herd, um eine Küche oder Kochgelegenheit einzurichten. Noch
Aussoge von Herrn B. sollten die letzteren noch ongelegt werden. Die

Röume woren obendrein mit offensichtlich eigenen Möbeln eingerichiet
und dienten ols Kinderzimmer. An den Zimmertüren befonden sich on der
Außenseite mii dem Nomen der Kinderversehene Emoilleschilder, die ouf
den ieweiligen lnhober des Roumes hindeuteten.

Aufgrund meiner geöußerlen Zweifel on dem Bestond derzweiten Woh-
nung sproch Herr B. von einem bestehenden Mietverlrog, ohne iedoch
nöhere Angoben dorüber zu mochen. Noch dem Melderegister des

Ei nwoh nermel deo mies wu rde dos Gebö ude zu m Besichtig u n gszeitpu n ki
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Gelder in dos,,Eigentum" des Notors übergehen (BGHZ 76,9,12f;vgl.
ouch BGHZ11,37, 43; 34,349,354, BGH, Beschl.v. 27.4.1989 - lll ZR

42/BB, BGHR Verwoltungsrecht, Allgemeine Grundsötze - Verwohrung
41, bleiben die Gelder für den Noto r doch,,ftemd" ;sie sind - do er sie treu-

hönderisch halt - nur rechtlich, nichtwirtschoftlich seinem Vermögen zuzu-

ordnen (vgl. BGHZ 76,9,13; Conoris, Bonkvertrogsrecht3. Aufl. Rdn.22?
der von einer ,,teilweisen 'Verdinglichung' der Rechtsstellung des Treu-

gebers" sprichf Houg, Anm. in DNotZ 1987,564,566; Seybold/Hornig,
BNotO 5. Aufl. $23 Rdn.9, 1l; Stoudinger/Hopt/Mülbert, BGB 12. Aufl.

Vorbem. zu 95607 ff Rdn. 195). Die treuhönderische Bindung und die zu

ihrer Aufrechterholtung dienende Sonderung des Treuhondvermögens

von dem übrigen Vermögen des Notors bewirkt, doß sich die ous 523
BNotO in Verbindung mit den Treuhondobreden ergebende Auszoh-

lungsverpflichtung entgegen der Auffossung des Berufungsgerichts ouf
den Bestond desAnderkontos beschrönkt.lstdos Konto -wie hier- durch

Auszohlung erschöpft und goroufgelöst, so besteht keine Amtspflicht des

Notors gemöß $23 BNotO mehr; Zohlungen ous dem Anderkonto zu

leisten, ouch wenn er Gelderzu Unrecht nicht on den (vorrongig) Berechtig-

ten, sondem onderweitig ousgezohlt hqt. Der lnhober eines Anderkonios
ist nicht - wie dos Berufungsgericht unter Hinweis ouf $ 200 BGB zu mei-

nen scheint -.,^,,ie ein Dcrlehensnehmer cnzusehen, dessen Schuld grund-

söizlich erst mit der Rückzohlung des Dorlehensbetroges on den Dor-

lehensgeber erlischt. Vielmehr bestehi eine Amtspflicht des Notors zur
Auszohlung on den Berechtigten - ohnlich wie bei einer beschrönkten

Gottungsschuld - nur solonge, wie Gelder ouf dem Anderkonto zu die-
sem Zweckvorhonden sind. lstdies - ouswelchen Gründen ouch immer-
nicht mehr der Foll, erlischt diese Pflicht. Für eine solche Amtstöiigkeit des

Notors und domit für ein Verfohren noch $]5 Abs. I BNotO bleibt kein

Roum. Er konn insoweii nur noch ous Amtspflichverletzung, möglicher-
weise ouch - wos hier einer Vertiefung nicht bedorf - ous onderen
moteriell-rechtlichen Gesichispunkten, im Verfohren der ordenilichen
sireitigen Gerichtsborkeit in Ahspruch genommen werden (vgl. KG

DNotZ 1987, 566, 567; lloug ooO; ders., Die Amishoftung des Notors
]989 Rdn.l0l.

Gl Hinweis

Körperschoftsteuererklörungen und den ergongenen Körperschoft-

steuerbescheiden, die erst den Schoden der Klögerin und domit ihre

Hoftung begründeten.

Somit beruhie die Veriöhrung des Primöronspruchs nicht ouf einer schuld-

hoften Verletzung der Pflicht der Beklogfen zum Hinweis ouf deren

Hoftung wegen der unterlossenen Aufklarung über die Anrechenborkeit

der ito I ien ischen Körperschoftsieuer. Die den Pri m ö ro nspruch o uslösen de

Pflichverletzung begründet nömlich nicht gleichzeitig den Sekundör-

onspruch. Vielmehr setzt dieser einen neuen (nochtröglichen) Pflicht-

versto0 vorous, den die Beklogte hier mongels Kenntnis der vom Steuer-

beroter C. o bg egebenen Körperschoftsteuererklö ru n gen f ü r d ie J o h re o b

1977 nicht begongen hot.

ln 5. neubeorbeiteter und erweiterter Aufloge ist dos Buch von Tillmonn,

Der Geschöftsführervertrog der GmbH und GmbH & Co., erschienen.

Dos Buch zeichnei sich durch eine umfossende lnformotion über die

Rechte und Pflichten eines GmbH-Geschöftsführers ous. Dorüber hinous

werden An reg u n gen zu r sin nvol len zivi l-, steuer- u nd sozio lversicheru n gs-

rechtlichen Gestoltung des Geschoftsführervertroges gegeben. Die

durch dos Bilonzrichtlinien-Gesetz und neue Rechtsprechung oufge-

worfenen Frogen sind in der Neuoufloge proxisnoh dorgelegi worden.

Dies gilt insbesondere für die Dorstellung der Rechtsprechung zum Wett-
bewerbsverbot des Gesel lschofter-Geschöftsfü h rers. Wer Gm bH's u nd

deren Geschoftsführer beröt, findet in diesem Buch wertvolle proktische

Anregungen und Hilfen.
(Heft I der Schriftenreihe ,,Centrole-Texte" Verlog Dr. Otto Schmidt KG,

Köln,l9B9,l92 Seiten, DM 54,-)
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Stichwort- und Entscheidu n gsverzeichnis
(Heft l-3,,19901
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Agenturgeschöft

Allgemeine Versicherun gsbedingungen

- AGB-Gesetz, $3 und $5

- Empfehlung wifschoftl. Geschöfte,
C4 ZT. 4 AVB

,Anderkonto

- des Notors
- Verfügung über Gelder

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Absch luß
: Verdienstbescheinig ung

Belehrungspf licht d. StB/WplRA
- fehlende Belehrungsbedurltig keit

:Aufklörung d. FA

- Ende d. -
: Berotung über Firmenumsirukturierung
: Verfohren zur Anrechnung itolienischer

Körperschoftsteuer

Beweislost

- f. Fehlberotung

- Rückgobe von Mondontenunterlogen
- Schoden
: bei rechtmößigem Alternotiwerholten

Berufsverbot

Dritthoftung

- stillschweigender Auskunftsvertrog
: Verdienstbescheinig ung

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritier
: Auftrog zur Bilonzerstellung
: Bewerfungsgutochten
: Bonitöisprüfung
: Dorlegung f. Schoden
: Mitwirkung b. Gesellschoftsgründung

Fristenkontrolle

- Fristenkontrollbuch
: Telefox

- Rechtsmitfelouftrog on Kollegen

- Rückfroge bei Mondonten
- Telefox/Telebrief
: Fristenkontrollbuch
: Proze0vollmocht

Kennlnis des Steuerrechls

- intern. Rechtsregeln

Miverschulden
- Prüfung der Bilonz

- Prü{ung d. Steuererklörung

Nichtzulossun gsbeschwerde

- Begründung d. -
Notor
- Anderkonto
: Rechtsweg {. Schodensersotzonspruch

Pferdepensionsbetrieb

Prospekthoftung

- ohne Nomensnennung in Prospekt

- d. Treuhönders

- Vertrouensschoden

Provisionsgeschöfte

- GebÜhr f. Anlogeberotung
- Herousgobepflicht
- Zohlung on Strohmonn

Rechtsonwolt

- Vero niwortungsbereiche f. Fristwoh rung
: Mitwirkung eines Anwolts

- Verkehrs-/Prozeßonwolt

Rechtsberotung

- d.wp
: Ausorbeitung eines Gesellschoftsvedroges

Schoden

- unvermeidbore Steuerzohlung

Steuerberotungsgesetz

- s5z
: Zohlung d. Versicherungsprömie

- 967
: Nichtzohlung d. Versicherungsprömie

Steuergestoltungsberotun g

- Agenturgeschöft

- Umwondlung
- Veröußerungsgewinn
: Gesellschoftsonteil u. Betriebsgrundstück

Steuerhinterziehung

- Berufspflichtverletzung

- unvollstöndige Rechnung, g14 I USIG

- Steuererklörung des StB

Telefox/Telebrief

- Fristenkontrollbuch

- Ubersendung der Prozeßvollmocht

Treuhönder

- Meh rwertsteueroption
- Prospektongoben,

zugesicherte Eigenschoften
* Schodenersolz, negotives lnteresse

- Uberwochung Dritter
: Gestoltung d. Zwischen- und Endmiet-

verhö ltnisses

Unternehmensbeteiligung

- Geschöftswertermittlung d. Stb
: Bonitötsprüfung d. Stb

- Hoftung f. Altverbindlichkeiten,
$ 25 Abs. 2, $ 28 Abs. 2 HGB

Veriöhrung (S68 StBerG, $5lo WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriö h ru n gsvorsch rift Seku ndö ro nsp ruch
: Ende der Belehrungspflicht

- Auflösung d. Stb-Vertroges
: schuldhofte Verletzung d. -

- Veriöhrungsbeginn
: Beslo ndskrofi d. Steuerbescheides
: Folgeschöden

90,36

90,42

90,42

90,5r
90,5,l

90,40

90,53

90,62

90,62

90,33

90,32

90,40
90,19

90,32
90,32

90,50

90,51
90,51

90,39

90,
90,

90,
90,
90,

4

A

5
A

Hoftung des Notors
- Vei'fügung über Anderkonto-Gelder

- Rechisweg des Mondonien
(BGH Urt.v. 14.12.1989 - lX ZR ll9l88)

90,32,50
90,32,50 Leitsotz (d.Verf.l'

Ein Notor, derein Anderkonto entgegen Treuhondouflogen erschöpft hot,

konn nur vor den Gerichten der ordentlichen streitigen Gerichtsborkeit

ous dem Gesichtspunkt der Amtspflichverletzung ouf Ersotz der zv

Unrecht ousgefolgten Betröge in Anspruch genommen werden. Ein Ver-

fohren noch g 15 Abs. I Sotz 2 BNotO ist insoweit nicht zulössig.

Aus den Gründen:

$ 15 Abs. lSotz2BNotO eröffnetden dortvorgesehenen Beschwerdeweg

ouch donn, wenn der Notor im Rohmen von Amtstötigkeiten im Sinn von

$$ 23, 24 BNotO bestimmte Hondlungen velweigefl so doß gemöß $ 15

Abs. I Sotz 3 BNotO dem Verfohren derfreiwilligen Gerichtsborkeit ouch

Streitig keiten ü ber Noto r-An derkonten-Abrech n u n gen zugewiesen si nd
(BGHZ 76,9,]3-15, OLG Homm O1G21984,387,392;OLG Köln DNotZ
1989,257 ft.

lm Streitfoll steht indessen die Amtsverweigerung eines Notors nicht in

Rede. Dos Anderkonto weist unstreitig kein Guthoben mehr ouf und ist ouf-

gelöst. Demzufolge begehrt der Klöger von dem Beklogten nicht Aus-

zohlung ous dem Anderkonto, sondern Schodenersota weil er seine

Forderungen zu Unrecht nichtous dem Anderkonto bedient, sondern des-

sen Guthoben nochrongigen Dritten und einem eigenen KontozugefÜhrt

hobe. Domit mocht der Klöger Ansprüche ous Amtspflichtuerletzung des

Beklogten geltend, die gemöß $ 19 Abs. 3 BNotO den Londgerichten ols

Gerichten der ordentlichen streitigen Gerichtsborkeit zugewiesen sind.

Dies ist in der Rechtsprechung bislong nicht zweifelhoft gewesen (BGH,

Urt.v.2l.12.1959 - lllZRlB0/59,VersR1960 ,384,386f i Urt.v.20.12.1962-lll
ZR 20 5 / 61,Y ers R I 963, 3 3 9, 340; U rt. v. I 9. 3.19 87 - lXZRl66 / B6,W M19 87,

589, H. Arndt, BNotO 2. Avfl. $ 23 Anm. ll l). Der onderen Auffossung des

Berufungsgerichts (vgl. bereits OLG Düsseldorf DNotZ1987,562li563 f) ist

nicht zu folgen.

Auch wenn es sich beiderVerwohrung von Geld ouf Notaronderkonten
nicht um ein (öffentlich-rechtliches) Vewohrungsverhöltnis (vgl. $$688 ff

BGBI hondeli und die ouf dos Anderkonto eingezohlten (übewiesenenl

90, r8
90, l8

90,33
90,37

90,53

90, 2

90, 2

90, B

90, 14

90,28

90,28

90,19

90, 3
90, 3

90, 3
90, 3
90,l9

90,32
90,32
90, 2

90,
90,

90, 2

90,57
90,57

90,36
90,33
90,33
90,47

90, 2
90, 2
90, 2

90,32
90,32

90, I

J
?

90,62
90,62

90,62
90,62
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Gerling lnformolionen für wirlschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 3/90 Versicherungsschutz

- Bindung des Hoftpflichturteils
- Empfehlung wirtschoftl. Geschöfte

(s4 zf.4 AVB)

- wissentliche Pflichtverletzung {$4 Nr. 6 AVB)
: Nichtoufdeckung einer lnteressen-

verflechtung
: Fristversöumnisse

- Zohlung d. Versicherungsprömie

Vorteilsousgleich

- Steuervorteil

BGH v. 25.\1989 -VllZB 32/88
: VersR 1989,1167

BGH v. 26.1.1989
: wislro 1989, l8l

BGH v. t3.7.tqjg - VIIZR 223/88

BGH v. 11.7.1989 - llZB 5/BB

BGH v. 28.9.1989 - Vll ZB I /89
: VersR 1989, 1316

BGH v. 14.12.1989 - lX ZR ll9l88

Boyr. OLG v.26.10.1987 - 4 St164/87
: StB l9B? 159

OLG Celle v. 20.9.1989 - 3 U 240/BB

OLG Düsseldorf v. 6. 10.1988 - B U IBB/BZ
: VersR 1989, 850

OLG Düsseldorf v. 13. Z,l9B9 - B U 223/88
: VersR 1989,1262

OLG Düsseldo t v. 27.7.1989 - 12 U 226 / BB

OLG Fronkfurf v. 4.4.1989 - 14 U 231/87

OLG Homm v.15.6.1988 -25U155/87
^r^ 

u-.----.. c 7röo0 aE tt aaaroo\-/L\J I tuilillt V. J. / . t7a7 - LJ V LOO| AA

OLG Homm v. 30.9.1989 - 25 U 251/87

OLG Homm v. ll.ll.1989 - 25 U 25/BB

OLG Korlsruh e v. 24.5.1989 - 6 U 5ll88

OLG Koblenz v.28.2.1989 - l2W 96/89
: VersR 1990,41

OLG Koblenz v.9.6.1989 - 2U1907/87
: NJW 1989,2699

OVG Ho m bu rg v. 25.7.1989
- ovc Bf vt 64/86: DS1R l9B? 683

LG Köln v. 15.2.1989 - lzl Stt 3/89
: StB l9B? 335

LG Köln v.15.2.1989 - lzl StL l/89
: StB l9BZ 336

LG Köln v. 19.10.1989 - 2 O 71/Bq

LG Oldenburg v.27.8.1984 -13 O 864/84

LG Poderborn v. 19.10.1989 - 3 O 304i89

LG Stuttgortv.28.2.1989 -17 O 602/88
LG Stuttgo rt v .12.12.1989 - 17 O 279 / 89 kkr.l

LG Wuppertol v. 6.12.l9BB - 5 O 168/88

BFH v. 12.5.1987 - Vll B 63/87
: BFH NV 1988, 38

BFH v. 19.l.l98q - lV R2l/87
: NJW 1989,2646

EG Berlin v.12.8.1988 - I EG l0/BB
: RBeistond 1989,55

FG Soorlond v.24.5.1989 -2K214/86
: DSIR 1989,719

90,32

90, 2

90,30
Gl Leirsörze

90,42

90,42

90,37,38

90, 2

90,32

90,50
90,32

90,32

90,51

90, 2

90, 30

90,30

90,30

90,69

90,38

90,40

90,28
90,42

90,47

90,42
90,59
90, 2

Hoftung des Rechtsonwohes/Hoftung des Berufungsonwoltes

für von ihm unlerzeichneten Schriftsotz

Auch ein Rechtsonwolt, der eine von einem onderen Anwolt gefertigte Rechts-

mittelbegründungsschrift nur flüchtig liest, sie ober ohne ieden Zusotz unter-
zeichnet, übernimmt domit in der Regel die volle Verontwortung für ihren lnholt
(im Anschiuß on Senotsbeschluß BGHZ97,25l und BGH NJW 1989,3941.
(BGH Urt.v. 13.7.1989 - Vll ZR 223/BBl

Hoftung des Rechtsonwohes, Pflichten des Verkehrsonwoltes und
des Prozeßonwoltes

l. lsteinRechisonwoltbeouftrogt,einenTeilbetrogeinerGesomtforderungein-
zuklogen, so muß er grundsötzlich die Veriöhrung der Restforderung beoch-
ten und den Mondonten insoweit beroten.

2. lst ein Verkehrsonwolt eingescholtet, obliegt die Berotungspflicht grundsötz-
lich diesem und nicht dem Prozeßbevollmöchiigten. Dies gilt iedenfolls für
den Teilonsoruch, der nicht Gegenstond der Kloge ist.

3. Der ols Prozeßbevollmöchtigte tötige Rechtsonwolt dorf dorouf vertrouen,
doß der ols Verkehrsonwolt tötige Rechtsbeistond hinlonglich sochkundig
und zur Berotung der Porlei in der Loge ist. Außert dieser gegenüber dem
Prozeßbevollmöchtigten zurVeriöhrung eine unzutreffende Rechtsonsicht, ist

der Prozeßbevollmöchtigte grundsötzlich nicht verpflichtet, diese zu über-
prüfen.

(OLG Düsseldorf Urt.v. 6.l0.l9BB - B U lB8/82 VersR i989, 850)

Begründung einer Nichtzulossungsbeschwerde

I . Folls Divergenz gerügtwird, muß der Beschwerdeführer dortun, doß die Vor-
instonz ihrer Entscheidung einen {obstrokten} Rechtssotz zugrundegelegt
hot, der mit dem obstrokten Rechtssotz in einer Entscheidung des Revisions-

gerichts nicht übereinstimmt. ln der Beschwerdebegründung müssen die ein-

onder gegenübergestellten obstrokten Rechtssötze so genou bezeichnet
werden, doß eine Abweichung erkennbor wird.

2. Für die Dorlegung der grundsötzlichen Bedeutung reicht die blo0e Behoup-
tung, die Streitsoche hobe eine solche Bedeutung, nicht ous; vielmehr muß

der Beschwerdeführer konkretouf die Rechtsfroge und ihre Bedeutung fürdie
Allgemein heit eingehen.

(BFH Beschl.v.125.19B7 - Vll B 63/87, BFH NV 1988,38)
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Gl Leitsötze

Hoftung des Notors
- Verfügung über Anderkonto-Gelder

- Rechtsweg des Mondonten
(BGH Urt v. 14.12.1989 - lX ZR ll9l881

Hoftung des Steuerberoters
- Belehrungen durch dos Finonzomt

- Fehlende BelehrungsbedurFtigkeit des Mondonten
(OLG Homm Urt v. 5.2.1989 - 25 U 233/88

Hoftung des Steuerberoters
- Mitverschulden des Mondonten

- Doppelerfossung von Einnohmen
(OLG Homm Urr.v.15.6.1988 - 25 U155/871

Versicherungsschutz des
Steueöerotärs/Wirfschoftsprüfers
- Berufshoftp{lichtversicherung

- Wissentliche Pflichverletzung $4 Nr. 6 AVB-WB
(OLG Koblenz Beschl. v. 28.2.1989 - 12 W 96189, VersR 1990, 41l'

Hoftung des Wirtschoftsprüfers
- Mondont mit Auslondsbeteiligung,

An rech n u n g ito I ien ischer Körpersch oftsteuer

- Veriöhrung, $5loWPO
(LG Köln Urt v.19.10.1989 -2OV/891
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